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Beschlussvorschlag

Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Übernahme des Abwägungs-
ergebnisses in die Vorbereitenden Untersuchungen inkl. Rahmenplan sowie in den Bericht 
über die Gründe, die die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes rechtfertigen, wird 
beschlossen. Die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen gem. § 141 BauGB wer-
den gebilligt.
Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern/ Ortsdurch-
fahrt Büdingen“ in der Kreisstadt Merzig, Stadtteil Büdingen, wird gem. beigefügtem Sat-
zungstext einschließlich Lageplan beschlossen (§ 142 BauGB).

Sachverhalt

Der Stadtrat der Kreisstadt Merzig hat in öffentlicher Sitzung am 14.10.2021 gemäß § 141 
BauGB i.V.m. § 136 BauGB beschlossen, für das Gebiet „Ortskern/ Ortsdurchfahrt Büdingen“ 
die Vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB zur Ausweisung eines förmlich fest-
gelegten Sanierungsgebiets einzuleiten. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses 
erfolgte am 10.11.2021 im Mitteilungsblatt der Kreisstadt Merzig. Die nach § 141 Abs. 1 
BauGB vorgeschriebenen Vorbereitenden Untersuchungen, welche die Kreisstadt vor der 
Festlegung des förmlichen Sanierungsgebietes durchführen muss, sind abgeschlossen. Hierzu 
gehören auch die Beteiligung der Betroffenen (§ 137 BauGB) und der öffentlichen Aufgaben-
träger (§ 139 BauGB). Die Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB) wurden defi-
niert, und ein städtebaulicher Rahmenplan (§ 140 Nr. 4 BauGB) erarbeitet.

Im Rahmen der Beteiligung gemäß § 137 BauGB wurden die Ergebnisse der Vorbereitenden 
Untersuchungen insbesondere unter Einschluss von Vorschlägen zur Abgrenzung eines förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiets, des Sanierungsverfahrens sowie des städtebaulichen 



Rahmenplans in der Zeit vom 18.11.2021 bis einschließlich 20.12.2021 im Rathaus zu jeder-
manns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Parallel wurden die Träger öffentlicher Belange zur Planung angehört. Die während dieser 
Zeit vorgebrachten Stellungnahmen der öffentlichen Aufgabenträger hat der Stadtrat der 
Kreisstadt Merzig mit dem in der beiliegenden Beschlussvorlage dargestellten Ergebnis ge-
prüft. Betroffene haben ebenfalls Stellungnahmen abgegeben.

Die Gründe, die die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets rechtfertigen, sind in dem 
anliegenden Bericht dargelegt.

Die gesetzlichen Voraussetzungen zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes „Orts-
kern/ Ortsdurchfahrt Büdingen“ in der Kreisstadt Merzig, Stadtteil Büdingen, liegen vor.

Finanzielle Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen für die Kreisstadt Merzig ergeben sich vorerst nicht, da es sich hier 
grundsätzlich in erster Linie um Abschreibungsmöglichkeiten für Privatpersonen handelt.

Auswirkungen auf das Klima:
Da durch die Sanierungsmöglichkeiten insbesondere auch energetische Verbesserungen ge-
fördert werden, führt dies zu positiven Auswirkungen auf das Klima.

Anlage/n

1 Abwägungsvorschlag (öffentlich)
2 Geltungsbereich (öffentlich)
3 Bericht (öffentlich)
4 Pläne (öffentlich)
5 Satzung (öffentlich)
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KREISSTADT MERZIG, STADTTEIL BÜDINGEN
BEREICH „ORTSKERN/ ORTSDURCHFAHRT BÜDINGEN“

- Vorbereitende Untersuchungen gem. § 141 BauGB zur Prüfung der 
Sanierungsbedürftigkeit zur geplanten förmlichen Festlegung eines 
Sanierungsgebietes

Abwägungsvorlage zur Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen gem. § 137 
BauGB und zur Beteiligung und Mitwirkung der öffentlichen Aufgabenträger gem. § 
139 BauGB 

Nach dem Beschluss, für das o. g. Gebiet Vorbereitende Untersuchungen (VU) nach § 141 
BauGB einzuleiten, wurden die Unterlagen zu den Vorbereitenden Untersuchungen mit Rah-
menplan und den Zielen und Zwecken der Sanierung und Gründe für die Wahl des Sanierungs-
verfahrens im Rathaus der Kreisstadt Merzig vom 18.11.2021 bis einschließlich 20.12.2021 
öffentlich ausgelegt (§ 137 BauGB). Daneben wurden insgesamt 46 Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange analog § 4 Abs. 2 BauGB als öffentliche Aufgabenträger beteiligt.

In der Zeit vom 18.11.2021 bis 20.12.2021 konnten die öffentlichen Aufgabenträger gem. § 
139 BauGB zur geplanten Ausweisung des Sanierungsgebietes Stellung nehmen. Im Anschrei-
ben vom 10.11.2021 wurde darauf hingewiesen, dass bei Nichtäußerung davon ausgegangen 
wird, dass die jeweiligen Belange nicht betroffen sind. 

Zur vorliegenden Planung haben sich öffentliche Aufgabenträger geäußert. Die Betroffenen 
haben keine Stellungnahmen vorgebracht. 

Die geäußerten Anregungen werden, wie folgt beschrieben, in die Vorbereitenden Untersu-
chungen eingestellt.

Stand: 15.02.2022
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FOLGENDE ÖFFENTLICHEN AUFGABENTRÄGER HABEN KEINE STELLUNGNAHME AB-
GEGEBEN

NR TÖB
4 Arbeitskammer des Saarlandes
5 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Sparte Verwaltungsaufgaben
6 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

11 Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung West
13 energis-Netzgesellschaft mbH 
15 Handwerkskammer des Saarlandes
16 IHK Saarland 
18 Landesbetrieb für Straßenbau 
22 Ministerium der Justiz 
23 Ministerium für Bildung und Kultur 
24 Ministerium für Inneres, Bauen und Sport Referat OBB24
25 Ministerium für Inneres, Bauen und Sport Referat B 4 ZMZ
30 RAG Montan Immobilien GmbH Herrn Jürgen Maurer
31 Saarforst Landesbetrieb Geschäftsbereich 3
32 Saarländischer Rundfunk Funkhaus Halberg
36 VSE NET GmbH 
37 Wasserstraßen - und Schifffahrtsamt Saarbrücken 
39 Stadtwerke Merzig GmbH
40 inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH
41 Landkreis Merzig-Wadern – Untere Bauaufsichtsbehörde
43 Gemeinde Beckingen
44 Gemeinde Losheim am See
45 Gemeinde Mettlach
46 Gemeinde Rehlingen-Siersburg

Keine Auswirkungen auf die Vorbereitenden Untersuchungen bzw. die geplante Ausweisung 
des Sanierungsgebietes, kein Beschluss erforderlich.
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FOLGENDE ÖFFENTLICHEN AUFGABENTRÄGER HABEN STELLUNGNAHMEN ABGEGE-
BEN, DIE BEI DEN VORBEREITENDEN UNTERSUCHUNGEN BZW. DER GEPLANTEN 
AUSWEISUNG DES SANIERUNGSGEBIETES NICHT PRIMÄR ZU BEACHTEN SIND (RELE-
VANT FÜR DETAILPLANUNG ETC.)

N
R

TÖB Stellungnahme

3 Amprion GmbH Keine Bedenken

7 CREOS Deutschland GmbH Planauskunft Keine Bedenken

8 Deutsche Bahn AG DB Immobilien, Region 
Südwest

Keine Bedenken

9 Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 11 
Saarbrücken

Im Planbereich befinden sich Telekommunika-
tionslinien der Telekom (siehe Anlage). Die 
Errichtung neuer Telekommunikationslinien 
durch Telekom ist zurzeit nicht geplant. 

Sollte sich während der Baudurchführung er-
geben, dass Telekommunikationslinien der 
Telekom im Sanierungsgebiet nicht mehr zur 
Verfügung stehen, sind uns die durch den 
Ersatz dieser Anlagen entstehenden Kosten 
nach § 150 Abs. 1 BauGB zu erstatten. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, 
dass Beschädigungen der vorhandenen Tele-
kommunikationslinien vermieden werden und 
aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von 
Störungen) der ungehinderte Zugang zu den 
Telekommunikationslinien jederzeit möglich 
ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von 
Abzweigkästen und Kabelschächten sowie 
oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten 
werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. 
mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden 
können. 
Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bau-
ausführenden vor Beginn der Arbeiten über 
die Lage der zum Zeitpunkt der Bauaus-
führung vorhandenen Telekommunikationsli-
nien der Telekom informieren. 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 
beachten. Telekommunikationslinien/-anlagen 
der Deutschen Telekom haben gewöhnlich 
eine Überdeckung von ca. 0,5 m (in Einzelfäl-
len 0,3 m) Eine abweichende Tiefenlage ist 
wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge 
nachträglicher Veränderungen der Überde-
ckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus 
anderen Gründen möglich. Die im Lageplan 
angegebene Leitungsführung gibt keinen ver-
bindlichen Anhaltspunkt über Anzahl der Roh-
re, Kabel oder Kabeltrassenbreite/-tiefe. 
Vor Baubeginn sind Pläne und eine Einwei-
sung von unserer zentralen Planauskunft ein-
zuholen: 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technische Infrastruktur Niederlassung Süd-
west Chemnitzer Str. 2 
67433 Neustadt a.d. Weinstr. E-Mail: planaus-
kunft.suedwest@telekom.de 
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N
R

TÖB Stellungnahme

Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut 
zu beteiligen.

10 Deutscher Wetterdienst Referat Liegen-
schaftsmanagement

Keine Bedenken

12 Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Frank-
furt/Saarbrücken

Keine Bedenken

14 EVS Entsorgungsverband Saar in dem o.g. Planungsgebiet befinden sich Ab-
wasseranlagen des EVS.
 
Sie erhalten beigefügt einen Auszug aus un-
serer Kanaldatenbank mit den sich vor Ort 
befindenden Hauptsammlern der AWA 450 
Teil Büdingen nebst Bauwerken. Wir bitten um 
Beachtung!
 
Über mögliche Leitungsverläufe anderer oder 
der Kommune liegen uns keine Informationen 
vor.
 
Wir weisen darauf hin, dass Abweichungen in 
den Bestandsplänen bzw. der Lage des 
Hauptsammlers möglich sind.
Bei höheren Anforderungen an die Lagege-
nauigkeit empfehlen wir Ihnen daher Sondie-
rungen zur Erfassung der exakten Lage des 
Hauptsammlers durchzuführen.
 
Wir weisen weiter darauf hin, dass sich diese 
Auskunft ausschließlich auf den Verlauf des 
Sammlers bezieht.
Soweit weitergehende Informationen, z.B. zu 
Eigentums - oder Nutzungsangelegenheiten 
von oder an Grundstücken erforderlich sind,
sind diese von den jeweils zuständigen Stellen 
beim EVS oder anderen betroffenen Stellen, 
wie z.B. Gemeinde, Grundbuchamt, Eigentü-
mern einzuholen.
 
Bei der Durchführung von Maßnahmen im 
Bereich von Anlagen des EVS ist zu berück-
sichtigen, dass Sammler und Bauwerke des 
EVS „Besondere Anlagen“ im Sinne der §§ 74 
und 75 TKG sind und der Daseinsvorsorge 
dienen. An diesen Anlagen muss in unter-
schiedlichen Abständen gearbeitet (Repara-
tur, Erneuerung, Modernisierung oder Anpas-
sung an den aktuellen Stand der Technik) 
werden. In räumlicher Nähe zu Anlagen des 
EVS vorgesehene Maßnahmen müssen daher 
so geplant und durchgeführt werden, dass 
zukünftige Arbeiten des EVS an seinen Anla-
gen ohne Mehrkosten für den EVS möglich 
sind. Kosten zur Durchführung zukünftiger 
Maßnahmen des EVS für erforderliche Umver-
legungen sind vom jeweiligen Nutzungsbe-
rechtigten zu tragen.

17 Landesamt für Vermessung, Geoinforma- durch die o.g. Planungsmaßnahmen könnten 
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N
R

TÖB Stellungnahme

tion und Landentwicklung Lage-, Höhen- (überwiegend der 1. Ordnung) 
und Schwerefestpunkte der Grundlagenver-
messung gefährdet werden. 
Wir bitten daher rechtzeitig vor Aufnahme 
entsprechender Arbeiten um Rücksprache mit 
Frau VOAR'in Perdita Schmitt (Tel: 0681/ 
9712-308; Mail: p.schmitt@lvgl.saarland.de) 
oder VA Michael Müller (Tel: 0681/9712-613; 
Mail: m.mueller@lvgl.saarland.de) im Sachge-
biet 2.1; Geodätische Grundlagen, AFIS um 
gegebenenfalls Verlegungs- oder Siche-
rungsmaßnahmen vornehmen zu können. 
Eine Auflistung der betroffenen Punkte finden 
Sie im Anhang nach den betreffenden Ortstei-
len sortiert. Zudem finden Sie in der Anlage 
Auszüge der Festpunktübersichten der betrof-
fenen Ortsteile. 

2) Büdingen: 
HFP  6505-9-00068 identisch SFP  6505-8-
091-00  
HFP  6505-9-00067 (am selben Gebäude wie 
HFP  68)  
und 
HFP 6505-9-00066

19 Landesdenkmalamt zu der vorliegenden Planung nimmt das Lan-
desdenkmalamt wie folgt Stellung. Rechts-
grundlage ist das Gesetz Nr. 1946 zur Neu-
ordnung des saarländischen Denkmalschutzes 
und der saarländischen Denkmalpflege (Saar-
ländisches Denkmalschutzgesetz - SDSchG) 
vom 13. Juni 2018 (Amtsblatt des Saarlandes 
Teil I vom 5. Juli 2018, S 358 ff.). 

Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind 
nach heutigem Kenntnisstand von der Pla-
nung nicht betroffen. Auf die Anzeigepflicht 
von Bodenfunden (§ 16 Abs. 1 SDSchG) und 
das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 2 SDSchG) 
wird hingewiesen.
Auf § 28 SDSchG (Ordnungswidrigkeiten) sei 
an dieser Stelle hingewiesen.

20 Landespolizeipräsidium LPP 125-Kampf-
mittelbeseitigungsdienst

leider liegen uns für den o.g. Planungsbereich 
keine Luftbilder oder sonstige Unterlagen vor, 
die eine Kampfmittelbelastung für den Pla-
nungsbereich dokumentieren.

Somit ist es uns nicht möglich, Aussagen zu 
möglichen Kampfmitteln im Bereich der ge-
planten Baumaßnahme zu machen.

Hinweis: 
Seit 2013 werden Baugrunduntersuchungen 
und Grundstücksüberprüfungen (Flächende-
tektion/Bohrlochdetektion) nicht mehr durch 
den staatlichen Kampfmittelbeseitigungs-
dienst durchgeführt.
Deshalb sollten Anfragen zu Kampfmitteln so 
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TÖB Stellungnahme

rechtzeitig gestellt werden, dass die Beauf-
tragung gewerblicher Firmen zur Detektion 
der Baufläche rechtzeitig vor Baubeginn durch 
den Bauherrn erfolgen kann. 
Die Kosten hierfür gehen zu Lasten des Bau-
herrn/Auftraggebers. 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist auch 
weiterhin für die Beseitigung, Entschärfung, 
Vernichtung aufgefundener Kampfmittel zu-
ständig.

21 Landwirtschaftskammer für das Saarland Keine Bedenken

26 Ministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz 

Keine Bedenken

27 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr Referat E/1

die Fachreferate des Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr äußern 
sich zu dem o.a. Planvorhaben wie folgt: 

Investitions- und Regionalförderung 
OT Besseringen: Gegen die vorbereitenden 
Untersuchungen zur Prüfung eines Sanie-
rungsgebiets bestehen aus Sicht des Referats 
B/3 grundsätzlich keine Bedenken. Innerhalb 
des geplanten Untersuchungsgebiets befin-
den sich die Betriebsstätten einiger kleiner 
Gewerbebetriebe. Hier ist darauf zu achten, 
dass die Betriebe durch das mögliche Sanie-
rungsgebiet nicht übermäßig belastet oder 
beeinträchtigt werden. Zusätzlich dazu sollte 
darauf geachtet werden keine möglichen Er-
weiterungsflächen für Gewerbebetriebe (hier 
insb. südlich des dargestellten Untersu-
chungsgebiets) negativ zu beeinflussen. 

Oberste Straßenbaubehörde 
Aufgrund der vom Untersuchungsbereich be-
troffenen Landstraßen I. Ordnung L170 ("Zur 
Hilt" in Büdingen, "Luxemburger Straße" in 
Schwemlingen) und L175 ("Bezirkstraße/Gan-
golfstraße" in Besseringen, "Am "Pappelter 
Wäldchen" in Schwemlingen) und der Land-
straße 11. Ordnung L346 ("Honzrather 
Straße" in Merchingen) ist der Landesbetrieb 
für Straßenbau (LfS) als Straßenbaubehörde 
beim Verfahren zu beteiligen. Geplante Maß-
nahmen im Bereich des Straßenraums der 
vorher genannten Straßen sind frühzeitig mit 
dem LfS abzustimmen. 

Öffentlicher Personenverkehr, Binnen-
schifffahrt. Logistik 
Aus hiesiger Sicht sind die Pläne zur Attrakti-
vierung der Ortskerne der Ortsteile von Mer-
zig sehr zu begrüßen. Allerdings sollte bei der 
Sanierung der Ortsgebiete darauf geachtet 
werden, dass Bushaltestellen und deren Zu-
wegung in einer angemessenen Qualität so-
wie barrierefrei hergerichtet werden. Außer-
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dem sollte darauf geachtet werden, dass die 
Routen der Busverbindungen durch Umgestal-
tungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt werden 
und so der Fahrplan mitsamt seinen Um-
stiegsbeziehungen eingehalten werden kann.

PBefG-Genehmigungsbehörde, ÖPNV-
Förderung 
Der vorgelegte B-Plan befindet sich unmittel-
bar im Bereich verschiedener Bushaltestellen. 
Sollten aus der vorgelegten Bauleitplanung 
(ggf. auch nur kurzfristige) Änderungen an 
Standorten von Haltepunkten oder Fahr-
planänderungen notwendig werden, sind die-
se vom Konzessionsnehmer gegenüber dem 
Referat D/6 des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Verkehr anzeige- bzw. ge-
nehmigungspflichtig. Daher bitten wir darum, 
die Konzessionsnehmer der betroffenen Linien 
im Verfahren zu beteiligen. Falls im Zuge der 
von Ihnen gemäß § 4 BauGB vorgelegten 
Maßnahme Gegenstände oder Einrichtungen 
betroffen sind, die seitens der Bewilligungs-
behörde (Referat D/6 PBefG-Genehmigungs-
behörde, ÖPNV-Förderung) gefördert wurden, 
weisen wir Sie daraufhin, dass die Veräuße-
rung, die Verpachtung, die Vermietung, der 
Rückbau, der Umbau oder die sonstige 
Zweckentfremdung der geförderten Ge-
genstände und Einrichtungen bis zum Ablauf 
der Zweckbindungsfrist der Einwilligung durch 
die Bewilligungsbehörde bedürfen. Bei Zuwi-
derhandlung kann die Bewilligungsbehörde 
den Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise 
widerrufen und eine bereits ausgezahlte Zu-
wendung ganz oder teilweise zurückfordern. 
Das Förderreferat D/6 macht im Rahmen der 
Stellungnahme auf die Fördermöglichkeiten 
des Landes und des Bundes im Bereich Mobi-
lität aufmerksam (vgl. u.a. Links): htt-
ps://www.saarland.de/mwaev/DE/portale/ver-
kehr/mobilitaetsfoerderung/nmob/nmob no-
de.html https://www.foerderdaten-
bank.de/FDB/DE/Home/home.html 

Klimaschutzkoordination der Landesre-
gierung 
Die folgende Stellungnahme der Stabsstelle 
Klimaschutzkoordination der Landesregierung 
ist allgemeiner Natur und bezieht sich auf alle 
Stadtteile gleichermaßen: Die vorbereitenden 
Untersuchungen zur Prüfung der Sanierungs-
bedürftigkeit zur geplanten förmlichen Festle-
gung von Sanierungsgebieten werden be-
grüßt. Im weiteren Planungs- und Umset-
zungsverlauf wird empfohlen, verstärkt Klima-
schutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in 
einer hohen Güte mit zu berücksichtigen. Im 
Folgenden sollen einige Beispiele genannt 
werden: 
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- Bei den geplanten Gebäudesanierungen 
sollte, im Rahmen der Möglichkeiten, eine 
ganzheitliche energetische Sanierung mit 
möglichst hoher Reduktion des Energie-
bedarfs und die Verwendung ökologischer 
Baustoffe angestrebt werden. Das langfris-
tige Ziel Deutschlands ist es, bis zum Jahr 
2045 weitgehend klimaneutral zu werden. 
Bedenkt man die "Lebensdauer" einiger 
Sanierungsmaßnahmen, müssen sich die-
se bereits heute an diesem Ziel orientie-
ren. 

- Möglichst konsequente Nutzung erneuer-
barer Energien für die Wärme-, Kälte- und 
Stromversorgung; auf die Installation von 
Solarenergieanlagen auf den geeigneten 
Dächern wird explizit hingewiesen. 

- Vor einem potentiellen Abriss eines leer-
stehenden Gebäudes, wird aus Klima-
schutzsicht (Ressourceneffizienz), die Prü-
fung einer Neubelebung durch Umbau, 
Sanierung und ggfls. Umnutzung empfoh-
len. 

- In Hinblick auf den Klimawandel und unter 
Berücksichtigung des demografischen 
Wandels wird empfohlen, bei der Gebäu-
desanierung auch den sommerlichen 
Wärmeschutz sowie bei Maßnahmen im 
öffentlichen Raum zum Beispiel (kühlende) 
Grünflächen zu berücksichtigen. 

- Bei der Neugestaltung der Straßenräume 
und der öffentlichen Plätze wird angeregt, 
insbesondere den Fuß- und Radverkehr 
mitzudenken (inkl. Fahrradabstellanlagen) 
sowie in Hinblick auf die zukünftige Ent-
wicklung hin zu mehr Elektromobilität die 
Möglichkeiten von Ladeinfrastrukturen zu 
prüfen. 

Zu der o.a. Bauleitplanung bestehen aus Sicht 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Ener-
gie und Verkehr keine weiteren Bedenken. 
Soweit noch nicht geschehen, bitte ich im wei-
teren Verfahren das Oberbergamt für das 
Saarland zu beteiligen.

28 Oberbergamt des Saarlandes Keine Bedenken

29 Pfalzwerke Netz AG Regionalnetz (RN) Ex-
terne Planungen/Kreuzungen

Keine Bedenken

33 STEAG New Energies GmbH PT-P/Zentrale 
Planauskunft

Keine Bedenken

34 Vodafone Kabel Deutschland GmbH Netz-
infrastruktur

Keine Bedenken

35 VSE Verteilnetz GmbH Keine Bedenken

38 Kreisstadt Merzig - Tiefbauabteilung Keine Bedenken
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42 Landkreis Merzig-Wadern - Gesundheits-
amt

zur Festlegung der Sanierungsgebiete Merzig, 
Besseringen, Büdingen, Merchingen, Schwem-
lingen und Wellingen bestehen seitens des 
Gesundheitsamtes keine grundsätzlichen Be-
denken, sofern die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Si-
cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 
gemäß BauGB - § 1 Abs. 6, Nr. 1 berücksich-
tigt werden. Wenn zutreffend, sind die Vorga-
ben nach § 13 Abs. 4 sowie § 17 Abs. 2 der 
Trinkwasserverordnung 2001 in der aktuell 
gültigen Fassung zu beachten. 
Sollte sich ein Sanierungsgebiet in einer Was-
serschutzzone befinden, sind sämtliche Arbei-
ten so durchzuführen, dass eine Boden- und 
Grundwasserverunreinigung ausgeschlossen 
ist. Ebenso ist der Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen auf das notwendige Maß zu 
beschränken. 
Generell sind die geltenden, gesetzlichen Be-
stimmungen sowie normative Werke (u.a. 
DVGW Arbeitsblatt W101) zu beachten.

Stellungnahme der Kreisstadt zu o. g. Trägern öffentlicher Belange:
Keine direkten Auswirkungen auf das Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen bzw. die 
geplante Ausweisung des Sanierungsgebietes, aber im Rahmen der Bescheinigung/ Bauge-
nehmigung/ Bauausführung zu beachten.
Im Einzelfall sollte auf die Originalstellungnahme zurückgegriffen werden.

Beschlussvorschlag:
Aus Vorsorgegründen werden folgende Hinweise in den Rahmenplan aufgenommen:

• „Bei Detailplanungen sind aufgrund einer möglichen Betroffenheit folgende Träger öffentli-
cher Belange zu beteiligen: Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 11 Saarbrücken; EVS Ent-
sorgungsverband Saar; Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung; 
Landesdenkmalamt; Landespolizeipräsidium LPP 125-Kampfmittelbeseitigungsdienst; Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr Referat E/1. Die genaue Betroffenheit 
kann der Originalstellungnahme entnommen werden.“

•  „Im geplanten Sanierungsgebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH. Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der 
vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen 
(z.B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien 
jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabel-
schächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos 
geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Die Kabelschutz-
anweisung der Telekom Deutschland GmbH ist zu beachten. Telekommunikationslinien/ -
anlagen der Deutschen Telekom haben i.d.R. eine Überdeckung von ca. 0,5 m (in Einzelfäl-
len 0,3 m); eine abweichende Tiefenlage ist möglich. Vor Baubeginn sind Pläne und eine 
Einweisung von der Deutschen Telekom Technik GmbH einzuholen.“

• „Im geplanten Sanierungsgebiet befinden sich Hauptsammler der AWA 450 nebst Bauwer-
ken des EVS Entsorgungsverbandes Saar. Der EVS Entsorgungsverband Saar weist darauf 
hin, dass Abweichungen in den Bestandsplänen bzw. der Lage des Hauptsammlers möglich 
sind. Bei höheren Anforderungen an die Lagegenauigkeit empfiehlt der EVS Entsorgungs-
verband Saar die Durchführung von Sondierungen zur Erfassung der exakten Lage des 



10

Hauptsammlers. Bei der Durchführung von Maßnahmen im Bereich von Anlagen des EVS ist 
zu berücksichtigen, dass Sammler und Bauwerke des EVS „Besondere Anlagen“ im Sinne 
der §§ 74 und 75 TKG sind und der Daseinsvorsorge dienen. An diesen Anlagen muss in un-
terschiedlichen Abständen gearbeitet werden (Reparatur, Erneuerung, Modernisierung oder 
Anpassung an den aktuellen Stand der Technik). In räumlicher Nähe zu Anlagen des EVS 
vorgesehene Maßnahmen müssen daher so geplant und durchgeführt werden, dass zukünf-
tige Arbeiten des EVS an seinen Anlagen ohne Mehrkosten für den EVS möglich sind.“

• „Durch die Planungsmaßnahmen kann es zur Gefährdung der Höhenfestpunkte (HFP) 6505-
9-00068 (identisch mit Schwerefestpunkt (SFP) 6505-8-091-00), 6505-9-00067 (am selben 
Gebäude wie HFP 68) und 6505-9-00066 kommen. Das Landesamt für Vermessung, Geoin-
formation und Landentwicklung bittet daher rechtzeitig vor Aufnahme entsprechender Ar-
beiten um Rücksprache im Sachgebiet 2.1, Geodätische Grundlagen, AFIS, um gegebenen-
falls Verlegungs- oder Sicherungsmaßnahmen vornehmen zu können.“

• „Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung 
nicht betroffen. Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 16 Abs. 1 SDSchG), das Verän-
derungsverbot (§ 16 Abs. 2 SDSchG) und § 28 SDSchG (Ordnungswidrigkeiten) wird hinge-
wiesen.“

• „Für das geplante Sanierungsgebiet liegen keine Luftbilder oder sonstige Unterlagen vor, 
die eine Kampfmittelbelastung für den Planbereich dokumentieren. Somit ist es nicht mög-
lich, Aussagen zu möglichen Kampfmitteln im Bereich des geplanten Sanierungsgebietes zu 
machen; das Vorhandensein von Kampfmitteln kann nicht ausgeschlossen werden. Sollten 
Kampfmittel gefunden werden, so ist über die zuständige Polizeidienststelle der Kampfmit-
telbeseitigungsdienst unverzüglich zu verständigen.“

• „Durch das geplante Sanierungsgebiet verläuft die Landesstraße L 170 „Zur Hilt“. Maß-
nahmen im Bereich des Straßenraums der Landesstraße sind frühzeitig mit dem Landesbe-
trieb für Straßenbau (LfS) abzustimmen.“

Die Kreisstadt hat aufgrund der städtebaulichen Planung im förmlich festzulegenden Sanie-
rungsgebiet keine Bau- oder Ordnungsmaßnahmen durchzuführen, die dazu führen könnten, 
dass beispielsweise Anlagen der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme 
oder Telekommunikationsdienstleistung oder Anlagen der Abwasserwirtschaft nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Von dem Hinweis der Kostenerstattungspflicht des § 150 BauGB kann somit 
abgesehen werden.
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FOLGENDE ÖFFENTLICHEN AUFGABENTRÄGER HABEN STELLUNGNAHMEN ABGEGE-
BEN, DIE BEI DEN VORBEREITENDEN UNTERSUCHUNGEN BZW. DER GEPLANTEN 
AUSWEISUNG DES SANIERUNGSGEBIETES BEACHTET WERDEN SOLLEN

N
R

TÖB Stellungnahme

1 Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz bezüglich der Durchführung von Vorbereiten-
den Untersuchungen (VU) zur Prüfung der Sa-
nierungsbedürftigkeit für das Untersuchungs-
gebiet "Ortskern/ Ortsdurchfahrt Büdingen" in 
der Kreisstadt Merzig nehmen wir wie folgt 
Stellung und bitten, die aufgeführten Hinwei-
se und Anmerkungen zu berücksichtigen: 

Natur- und Artenschutz 
In vielen unsanierten Gebäuden im Sanie-
rungsgebiet siedeln Siedlungsfledermäuse 
und Gebäudebrüter. Auf die Beachtung der 
artenschutzrechtlichen Belange der §§ 19, 39 
und 44 BNatSchG wird hingewiesen. Die Unte-
re Naturschutzbehörde empfiehlt, zu entfer-
nenden Gehölzbestand sowie zu sanierende 
bzw. abzureißende Gebäude vor Baubeginn 
auf eventuellen Fledermausbesatz oder das 
Vorkommen anderer Tierarten durch fachkun-
dige Personen untersuchen zu lassen. 
Weiterhin wird angeregt, die Siedlungstierar-
ten und die Dorfvegetation in einem geson-
derten Gutachten zu erfassen, die schützens-
werten Tatbestände zu dokumentieren und 
die Eigentümer vor Umbau und Sanierung des 
Gebäudebestands entsprechend zu informie-
ren und diese zum Bestandteil des Sanie-
rungsbereiches zu machen. 
Bei Nichtbeachtung droht ein weiterer Rück-
gang der Biodiversität in Büdingen. 
Bei Rodungs- oder Rückschnittarbeiten an den 
im Sanierungsgebiet stehenden Gehölzen sind 
die Vorgaben des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG 
zu beachten (zulässiger Zeitraum zwischen 
dem 01. Oktober und dem 28. Februar). 

Gebiets- und anlagenbezogener Grund-
wasserschutz 
Der Geltungsbereich des Untersuchungsge-
bietes befindet sich vollständig außerhalb ei-
nes geplanten und festgesetzten Wasser-
schutzgebietes.
Bohrungen der öffentlichen Trink- und Not-
wasserversorgung sind im geplanten Sanie-
rungsbereich nicht vorhanden. 

Beabsichtigte oder bereits eingeleitete Pla-
nungen sowie sonstige Maßnahmen, die für 
die städtebauliche Entwicklung des Gebietes 
bedeutsam sein könnten, liegen uns nicht vor. 
Erforderliche Auflagen zu den einzelnen Sa-
nierungsmaßnahmen können erst mit Vorlage 
der entsprechenden Planunterlagen erlassen 
werden. 
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Gewässerentwicklung und Hochwasser-
schutz 
Das Untersuchungsgebiet wird im nordwestli-
chen Bereich vom Scheibelsbach, einem Ge-
wässer dritter Ordnung, durchflossen. Dieser 
ist im Bereich der Straße Tiergarten teilweise 
verrohrt. Der Scheibelsbach ist im Untersu-
chungsgebiet mit keinem signifikanten Hoch-
wasserrisiko bewertet.
 
Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchun-
gen werden noch keine konkreten Angaben zu 
Sanierungsplanungen gemacht. Wir bitten 
daher für die weiteren Planungsschritte um 
Beachtung der entsprechenden Gesetzesvor-
gaben zu Maßnahmen an Gewässern (Gewäs-
serrandstreifen § 56 SWG, Anlagen § 78 SWG) 
sowie in Überschwemmungsgebieten (§ 76 ff 
WHG). Eine nachrichtliche Übernahme der 
Überschwemmungsgebiete in das Planwerk 
wird empfohlen. 

Bodenschutz und Geologie 
Vorsorgender Bodenschutz: 
Mit Ausnahme des naturnahen Talbereichs 
des Scheibelsbachs, in dem Böden mit hoher 
bodenfunktionaler Wertigkeit und Eingriffs-
empfindlichkeit zu erwarten sind, betrifft der 
Geltungsbereich der Untersuchung weitge-
hend überbaute, versiegelte oder anthropo-
gen überprägte Flächen. 

Nachsorgender Bodenschutz:
Für den bezeichneten Planbereich weist das 
Kataster über Altlasten und altlastverdächtige 
Flächen derzeit keinen Eintrag auf. 
Die Fläche Zum Saargau 43 ist derzeit „in Be-
trieb" befindlich und somit kein Eintrag im 
Kataster über Altlasten und altlastverdächtige 
Flächen. Es handelt sich um den Standort 
Subaru - Kfz-Werkstatt. 
Wird ein bestehender Betrieb, in dem mit 
umweltgefährdenden Stoffen umgegangen 
wird, stillgelegt, erfolgt die Aufnahme in das 
Kataster für Altlasten und altlastverdächtige 
Flächen als Altlastverdachtsfläche i.S.v. § 2 
Abs.6 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBo-
dSchG). 
Sollten dem jeweiligen Grundstückseigentü-
mer/ -nutzer Anhaltspunkte über schädliche 
Boden-veränderungen zur Kenntnis gelangen, 
ist er gem. § 2 Abs. 1 Saarländisches Boden-
schutzgesetz (SBodSchG) verpflichtet, unver-
züglich die untere Bodenschutzbehörde im 
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, 
Saarbrücken zu informieren.



13

N
R

TÖB Stellungnahme

2 Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
Oberste Landesbaubehörde OBB 1 Refe-
rat OBB 11, Landesplanung, Bauleitpla-
nung

mit o.a. Schreiben teilt das Büro KernPlan mit, 
dass der Stadtrat der Kreisstadt Merzig 
gemäß § 141 Abs. 3 BauGB den Beginn der 
Vorbereitenden Untersuchungen zur Prüfung 
der Sanierungsbedürftigkeit für die Untersu-
chungsgebiete 
- Besseringen, 
- Büdingen, 
- Merchingen, 
- Schwemlingen und 
- Wellingen 
beschlossen hat. 

Da die vorläufigen Ziele und Zwecke der Sa-
nierung, die Gliederung sowie die textlichen 
Erläuterungen in allen Entwürfen der Vorbe-
reitenden Untersuchungen" zu den v.g. Unter-
suchungsgebieten vergleichbar beziehungs-
weise überwiegend identisch sind, erfolgt aus 
Sicht der Landesplanung und des Städtebaus/ 
der Städtebauförderung eine allgemeine Stel-
lungnahme zur gewählten Vorgehensweise, 
den Untersuchungsergebnissen sowie den 
vorgeschlagenen Maßnahmen. 

Grundsätzliche Hinweise 
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen. deren 
einheitliche Vorbereitung und zügige Durch-
führung im öffentlichen Interesse liegen, wer-
den nach den Vorschriften der §§ 136 ff 
BauGB vorbereitet und durchgeführt. 

Gemäß § 136 Abs. 2 BauGB sind Städtebauli-
che Sanierungsmaßnahmen Maßnahmen, 
durch die ein Gebiet zur Behebung städtebau-
licher Missstände wesentlich verbessert und 
umgestaltet wird (Gesamtmaßnahme). 

Die Gemeinde hat gemäß § 141 BauGB Vorbe-
reitende Untersuchungen durchzuführen, um 
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Beurteilungsgrundlagen zu gewinnen über 
- die Notwendigkeit der Sanierung, 
- die sozialen, strukturellen und städtebau-

lichen Verhältnisse und Zusammenhänge, 
- die anzustrebenden allgemeinen Ziele, 
- die Durchführbarkeit der Sanierung im All-

gemeinen. 

Sind in der Folge die Voraussetzungen des 
Baugesetzbuches erfüllt - so müssen z.B. 
funktionale oder gestalterische Missstände 
vorliegen, zu deren Behebung das Instrumen-
tarium des Baugesetzbuches erforderlich ist 
und die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentü-
mer in den Untersuchungsgebieten muss vor-
handen sein -, kann die Gemeinde ein städte-
bauliches Sanierungsgebiet festlegen. 

Bei dem Beschluss über die Sanierungssat-
zung ist zugleich durch Beschluss die Frist 
festzulegen, in der die Sanierung durchge-
führt werden soll. Dabei  soll die Frist 15 Jahre 
nicht überschreiten.

Gemäß § 149 BauGB hat die Gemeinde nach 
dem Stand der Planung eine Kosten- und Fi-
nanzierungsübersicht zu erstellen und der 
höheren Verwaltungsbehörde vorzulegen. 
Gemäß § 149 Abs. 6 kann die höhere Verwal-
tungsbehörde von der Gemeinde Ergänzun-
gen und Änderungen der Kosten- und Finan-
zierungsübersicht verlangen. 

Nach der Verordnung über Zuständigkeiten 
nach dem Baugesetzbuch vom 13. Dezember 
2012 geändert durch die Verordnung vom 24. 
November 2015 (Amtsbl. I S. 959) ist die 
höhere Verwaltungsbehörde im Sinne von § 
149 Abs. 1 S. 2, Abs. 5 und Abs. 6 S. 1 BauGB 
sowie die nach Landesrecht zuständige 
Behörde im Sinne des § 149 Abs. 4 S. 1 BauGB 
das, Ministerium für Inneres und Sport (aktu-
elle Bezeichnung: Ministerium für Inneres, 
Bauen und Sport): 

Die Zuständigkeit im Ministerium für Inneres, 
Bauen und Sport liegt gemäß Geschäftsvertei-
lungsplan bei der Obersten Landesbaubehör-
de im Referat OBB14 - Stadtentwicklung, 
Städtebauförderung, EU-Fonds.

Stellungnahme zu den vorgelegten Vor-
bereitenden Untersuchungen aus Sicht 
der Landesplanung und des Städtebaus/ 
der Städtebauförderung 
Zu den Inhalten der von Ihnen vorgelegten 
Vorbereitenden Untersuchungen ist aus fach-
licher Sicht Folgendes anzumerken: 

Die Erläuterungen und Begründungen zur Ab-
grenzung der Untersuchungsgebiete sind 
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wortgleich bei allen vorgelegten Untersu-
chungen, lediglich die beigefügte Karten-
grundlage unterscheidet sich. Gründe für die 
gewählte Abgrenzung im Einzelfall werden 
nicht genannt und müssen zwingend ergänzt 
werden. Die Ausweisung nahezu der gesam-
ten Stadtteile (z.B. Büdingen, Merchingen, 
Wellingen) als Untersuchungsgebiet wird von 
hier äußerst kritisch gesehen. Insbesondere 
vor dem Hintergrund der erforderlichen Prio-
ritätensetzung sowie eines effizienten Mitte-
leinsatzes der öffentlichen Hand wird dies als 
nicht zielführend und nicht leistbar erachtet. 
Eine Überprüfung der Abgrenzung der einzel-
nen Untersuchungsgebiete sollte daher für 
alle Stadtteile zwingend erfolgen. Sind bei-
spielsweise keine Maßnahmen in einem Be-
reich eines Untersuchungsgebiets vorgese-
hen, sollte dieser Bereich nicht eingebunden 
werden. 

Folgende allgemeine Zielsetzungen der Sanie-
rung werden in allen Untersuchungsgebieten 
inhaltsgleich festgestellt: 
- Stärkung als Wohnstandort, 
- Modernisierung und Instandsetzung von 

baulichen Anlagen sowie ortsbildgerechte 
Gestaltung der öffentlichen und privaten 
Bausubstanz, 

- Anpassung des Gebäudebestandes und 
des öffentlichen Raumes an die Bedürfnis-
se der älter werdenden Bevölkerung (Bar-
rierefreiheit), 

- Schaffung adäquater Wohn- und Betreu-
ungsangebote (Umnutzung von Gebäu-
den, Serviceleistung), 

- Energetische Sanierung,  
- Beseitigung von Leerständen durch Behe-

bung von Funktionsmängeln und Nut-
zungskonflikten, 

- Rückbau nicht benötigter Bausubstanz mit 
Neuordnung/ Neubebauung (verbesserte 
Freiraumqualität. 

- Erhöhung der Wohnumfeldqualität: Woh-
numfeldverbesserung, Aufwertungsmaß-
nahmen im privaten Raum, 

- Verbesserung der Attraktivität des öffent-
lichen Raumes, dorfökologische Maßnah-
men, Steigerung der Vitalität des Stadt-
teils. 

Es erscheint fraglich, bei jedem der 5 Stadttei-
le die gleichen Ziele und Zwecke der Sanie-
rung zu bestimmen. Gemäß § 141ff BauGB 
sollte anhand spezifischer städtebaulicher 
Mängel die Festlegung eines Sanierungsge-
bietes erfolgen und Problem lagen auf Grund-
lage der besonderen Gegebenheiten vor Ort 
benannt und anschließend daraus spezielle 
Zielsetzungen entwickelt werden. Anhand der 
vorliegenden Vorbereitenden Untersuchungen 
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ist es problematisch, eine dezidierte Stellung-
nahme aus Sicht der Landesplanung und des 
Städtebaus/ der Städtebauförderung abzuge-
ben, da die Zielsetzungen zu allgemein, un-
spezifisch und unbegründet sind und damit 
eine angemessene Beurteilungsgrundlage 
nicht gegeben ist. Eine detaillierte stadtteils-
pezifische Beurteilung ist daher auch nicht 
möglich. Aus fachlicher Sicht sollte eine Fo-
kussierung auf diejenigen Stadtteile erfolgen, 
die die größten städtebaulichen Mängel und 
Problemlagen aufweisen, insbesondere auch 
hier vor dem Hintergrund eines effizienten 
Mitteleinsatzes. 

Im Zuge der Zielsetzung „Stärkung als Wohn-
standort" wird in allen Stadtteilen vorsorglich 
darauf hingewiesen, dass die in Ziffer 31ff des 
LEP, Teilabschnitt "Siedlung", festgelegten 
Zielsetzungen zur gemeindlichen Wohnsied-
lungsentwicklung zu beachten sind. Inwiefern 
dieses Ziel als Zielsetzung für alle Stadtteile 
gleichermaßen gelten sollte, ist zumindest 
fraglich. Grundsätzlich werden die Ziele "Be-
seitigung von Leerständen" und "Rückbau 
nicht benötigter Bausubstanz" von Seiten der 
Landesplanung ausdrücklich begrüßt. 

Weiterhin können sich möglicherweise Re-
striktionen durch landesplanerisch festgelegte 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete gemäß LEP, 
Teilabschnitte "Umwelt" und "Siedlung" erge-
ben, auf die nachfolgend hingewiesen wird. Es 
wird um Beachtung der entsprechenden Fest-
legungen des LEP gebeten.

Büdingen 
Der Stadtteil Büdingen liegt innerhalb eines 
landesplanerisch festgelegten Vorranggebiets 
für Grundwasserschutz (VW). Die Ziffern 56 
und 57 des LEP, Teilabschnitt "Umwelt", sind 
zu beachten.

Aufgrund der gleichen Untersuchungsstruktur 
und -dichte sind auch die beschriebenen städ-
tebaulichen Missstände größtenteils ver-
gleichbar bzw. teilweise identisch. Das Kapitel 
Bedeutung der Rahmenplanung ist in allen 
Untersuchungen wortgleich. Konkrete Aussa-
gen zu den jeweiligen Untersuchungsgebieten 
fehlen.  

Die Kosten- und Finanzierungsübersichten 
weisen in den einzelnen Untersuchungsgebie-
ten ähnlich gelagerte Maßnahmen, die zum 
großen Teil der öffentlichen Hand zuzuordnen 
sind, aus. Die Kosten werden - wenn über-
haupt - nur für die einzelnen Kostengruppen 
(1. Vorbereitung der Sanierung, 2. Ordnungs-
maßnahmen, 3. Baumaßnahmen) in Gänze 
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und als "vorläufig" angegeben, eine gesonder-
te Ausweisung und Aufgliederung nach den 
vorgesehenen Einzelmaßnahmen erfolgt 
nicht. Darüber hinaus erscheinen die veran-
schlagten Kosten für die vorgesehenen Ein-
zelmaßnahmen nicht auskömmlich. Durch die 
beabsichtigte Ausweisung der jeweiligen Sa-
nierungsgebiete besteht die Verpflichtung zur 
Durchführung gemeindlicher Maßnahmen 
durch die Kreisstadt Merzig. Die geplanten 
öffentlichen städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahmen in den jeweiligen Stadtteilen sind 
durch die Kreisstadt Merzig mit Eigenmitteln 
zu finanzieren. Daher kommt der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht eine besondere Be-
deutung zu. Ich bitte daher die Kreisstadt 
Merzig, nach Abschluss des Verfahrens der 
Vorbereitenden Untersuchungen die konkreti-
sierten Kosten- und Finanzierungsübersichten 
aller geplanten städtebaulichen Sanierungs-
maßnahmen in der Kreisstadt Merzig gemein-
sam gemäß § 149 BauGB der höheren Verwal-
tungsbehörde vorzulegen, da nur in Gänze 
eine Beurteilung vorgenommen werden kann. 

Auch die Ausführungen zur Wahl des Sanie-
rungsverfahrens sind in allen Vorbereitenden 
Untersuchungen vergleichbar. Eine Differen-
zierung nach den spezifischen Gegebenheiten 
im jeweiligen Untersuchungsgebiet und Be-
gründung im Einzelfall findet entgegen der 
Intension des Gesetzgebers - nicht statt. 
Warum das Sanierungsrecht in allen Vorberei-
tenden Untersuchungen zur Anwendung 
kommen muss, bleibt unklar. Inwieweit diese 
allgemeinen Aussagen ausreichen, die An-
wendung des sanierungsrechtlichen Verfah-
rens nach dem BauGB tatsächlich zu belegen, 
kann bezweifelt werden. Eine Nachschärfung 
der vorliegenden Vorbereitenden Untersu-
chungen - mindestens hinsichtlich der Be-
gründungen zur Anwendung des sanierungs-
rechtlichen Instrumentariums aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten - erscheint geboten.

Abwägung, Beschlussvorschlag:

Stellungnahme Kreisstadt zum Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Natur- und Artenschutz
In seiner Stellungnahme regt das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz an, die Siedlungs-
tierarten und die Dorfvegetation in einem gesonderten Gutachten zu erfassen, die schützens-
werten Tatbestände zu dokumentieren und die Eigentümer vor Umbau und Sanierung zu in-
formieren und diese zum Bestandteil des Sanierungsbereiches zu machen. Die Empfehlung 
wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Ausweisung des Sanierungsgebietes kann dies 
durch die Kreisstadt Merzig jedoch nicht veranlasst werden. Hier geht es neben öffentlichen 
Maßnahmen um die Modernisierung und Instandsetzung privater Bausubstanz. Die arten-
schutzrechtlichen Belange sind hierbei zu beachten.
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Die übrigen Ausführungen zum Natur- und Artenschutz werden als Hinweise in den Sanierungs-
rahmenplan aufgenommen. 

Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz
Das Untersuchungsgebiet wird im nordwestlichen Bereich vom Scheibelsbach (Gewässer dritter 
Ordnung), teilweise verrohrt, durchflossen. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz weist 
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Scheibelsbach mit keinem signifikanten Hoch-
wasserrisiko bewertet ist und empfiehlt eine nachrichtliche Übernahme der Überschwem-
mungsgebiete in das Planwerk. 
Für den Scheibelsbach ist weder ein Überschwemmungsgebiet festgesetzt noch liegen für die-
ses Gewässer Hochwassergefahrenkarten (HQ100, HQextrem) vor, die in das Planwerk oder in den 
zugehörigen Bericht aufgenommen werden können.

Die Ausführungen zum Scheibelsbach, der Hochwasserrisikobewertung und zu den zu beach-
tenden Gesetzesvorgaben werden zur Kenntnis genommen und als Hinweise in den Sanie-
rungsrahmenplan aufgenommen.

Bodenschutz und Geologie
Der Hinweis zur bodenfunktionalen Wertigkeit und Eingriffsempfindlichkeit der Böden im natur-
nahen Talbereich des Scheibelsbachs werden zur Kenntnis genommen.

Die Ausführungen zum nachsorgenden Bodenschutz werden als Hinweise in den Sanierungs-
rahmenplan aufgenommen.

Aufnahme der folgenden Hinweise in den Sanierungsrahmenplan:

• „Auf die Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange der §§ 19, 39 und 44 
BNatSchG wird hingewiesen. Nach § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verbo-
ten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtriebsplantagen oder 
gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschnei-
den, zu roden oder auf den Stock zu setzen. Zur Vermeidung des Eintretens von 
Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG wird empfohlen, zu 
entfernende Gehölzbestände sowie zu sanierende bzw. abzureißende Gebäude 
vor Maßnahmendurchführung durch fachkundige Personen auf einen eventuellen 
Fledermausbesatz oder das Vorkommen anderer Tierarten zu untersuchen.“

• „Das geplante Sanierungsgebiet wird im nordwestlichen Bereich vom Scheibels-
bach (Gewässer dritter Ordnung), teilweise verrohrt, durchflossen. Der Schei-
belsbach ist im Bereich des geplanten Sanierungsgebietes mit keinem signifikan-
ten Hochwasserrisiko bewertet. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die 
Gesetzesvorgaben zu Maßnahmen an Gewässern (Gewässerrandstreifen § 56 
SWG, Anlagen § 78 SWG) sowie in Überschwemmungsgebieten (§ 76 ff. WHG) zu 
beachten sind.“

• „Das Kataster für Altlasten und altlastverdächtige Flächen weist innerhalb des 
geplanten Sanierungsgebietes derzeit keine Einträge auf. Sofern ein bestehender 
Betrieb, in dem mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wird, stillgelegt 
wird, erfolgt die Aufnahme in das Kataster für Altlasten und altlastverdächtige 
Flächen als Altlastverdachtsfläche i.S.v. § 2 Abs. 6 Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG). Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen be-
kannt oder ergeben sich Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, 
besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländisches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die 
Verpflichtung, die untere Bodenschutzbehörde im Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz unverzüglich zu informieren.“

Stellungnahme Kreisstadt zum Ministerium für Inneres, Bauen und Sport – Oberste Landesbau-
behörde OBB 1

Die Stellungnahme des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport wird zur Kenntnis genom-
men.
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Das Untersuchungsgebiet ist von der Kreisstadt so gewollt und wurde im Rahmen der Vorberei-
tenden Untersuchungen sowie in Abstimmung mit örtlichen Akteuren so abgegrenzt, dass sich 
die städtebauliche Sanierung zweckmäßig durchführen lässt (§ 142 Abs. 1 S. 2 BauGB). Die Ab-
grenzung der Untersuchungsgebiete, die den Vorbereitenden Untersuchungen zugrunde lagen, 
orientieren sich in allen Fällen insbesondere an den folgenden Kriterien:
• Ortskerne und Ortsdurchfahrten als gesellschaftlicher Mittelpunkt und Aushängeschild; hier 

konzentrieren sich städtebauliche und funktionale Missstände sowie der ländliche Struktur-
wandel und der damit einhergehende Funktionsverlust

• Bereiche mit bereits rein objektiv deutlich erkennbarem tatsächlichem Sanierungsbedarf
• i.d.R. Abgrenzung zu den Baugebieten der 1970er bis 1990er Jahre

Die Kreisstadt hat bei den Abgrenzungen jeweils auf einen räumlichen und funktionalen Zu-
sammenhang geachtet. 

Die Frage, ob städtebauliche Missstände auf einzelnen Grundstücken tatsächlich vorliegen, 
spielt eine untergeordnete Rolle, wenn die Einbeziehung zur Durchführung der Sanierung 
zweckmäßig ist. Städtebauliche Missstände sind grundsätzlich „gebietsbezogen“ und nicht 
„grundstücksbezogen“ zu beurteilen. Infolgedessen können auch einzelne Grundstücke, die für 
sich betrachtet keinen oder nur geringen Sanierungsbedarf aufweisen, einbezogen werden, 
soweit dies zur zweckmäßigen Durchführung der Sanierung erforderlich ist.
Die städtebaulichen Missstände in den einzelnen Stadtteilen sind aufgrund ähnlicher Voraus-
setzungen (Siedlungsstruktur und -entwicklung, Bevölkerungsstruktur und -entwicklung, räum-
liche Lage etc.) gleichartig. Die VU-Berichte beinhalten eine Bestandsaufnahme/ -analyse, in 
denen individuell auf die einzelnen Untersuchungsgebiete eingegangen wird. Ein städtebauli-
cher Sanierungsbedarf ist in allen Stadtteilen, wenngleich in durchaus unterschiedlichem Aus-
maß, vorhanden. 
Die Kreisstadt Merzig sieht deshalb in der Ausweisung von Sanierungsgebieten in den einzel-
nen Stadtteilen eine Möglichkeit die jeweiligen Ortskerne zu stärken. Erreicht werden soll dies 
durch ein Zusammenspiel aus öffentlichen und privaten Maßnahmen (u.a. Sanierung öffentli-
cher und privater Bausubstanz, Beseitigung von Leerständen, funktionale und gestalterische 
Aufwertung öffentlicher Plätze und Frei-/ Grünflächen, Maßnahmen zur Steigerung der Wohn- 
sowie Wohnumfeldqualität, Aufwertung von Ortsbildern, Attraktivierung des Straßenraums für 
den Fuß-/ Radverkehr). Mit den aufgeführten öffentlichen und privaten Maßnahmen soll ferner 
auch perspektivisch Funktionsverlusten, insbesondere in Form von Leerständen, entgegenge-
wirkt werden.

Aus den dargelegten Gründen soll, auch nach einer erneuten Prüfung, die Abgrenzung beibe-
halten werden.

Dass die Stadt hierbei Prioritäten setzt, zeigt die Tatsache, dass sich die Kreisstadt zunächst 
auf die Stadtteile mit größerem Handlungsbedarf (Besseringen, Büdingen, Merchingen, 
Schwemlingen, Wellingen) konzentriert.

Nach Abschluss des Verfahrens der Vorbereitenden Untersuchungen werden konkretisierte 
Kosten- und Finanzierungsübersichten aller geplanten städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 
gemäß § 149 BauGB bei der höheren Verwaltungsbehörde durch die Kreisstadt vorgelegt.

Die im Bereich der fünf Untersuchungsgebieten landesplanerisch festgelegten Vorranggebiete 
werden mit den damit einhergehenden Restriktionen zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Da es, neben öffentlichen Maßnahmen, vor allem um die Beseitigung städtebaulicher Miss-
stände durch Modernisierung und Instandsetzung im Bestand geht, sind allerdings keine Aus-
wirkungen auf die Vorranggebiete zu erwarten.

Aufnahme der folgenden Hinweise in den Sanierungsrahmenplan:

• „Das geplante Sanierungsgebiet liegt innerhalb eines landesplanerisch festge-
legten Vorranggebietes für Grundwasserschutz (VW). Die Ziele Z 56 und Z 57 des 
Landesentwicklungsprogrammes, Teilabschnitt „Umwelt“, sind entsprechend zu 
beachten. 



Lageplan, o.M.

Geltungsbereich des Sanierungsgebietes „Ortskern/ Ortsdurchfahrt Büdingen“ gem. § 142 
BauGB in der Kreisstadt Merzig, Stadtteil Büdingen

Quelle: Kreisstadt Merzig; Geobasisdaten, @ LVGL MZG 007/04; Bearbeitung: Kernplan
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VORWORT

Die Stadtteile der Kreisstadt Merzig sind in die Jahre gekommen. Während Einwohnerver-
luste und daraus resultierende Leerstände vereinzelt durch Wanderungsgewinne z.T. kom-
pensiert werden, bringt die Überalterung nach wie vor Veränderungen mit sich (Wohnan-
sprüche, Barrierefreiheit). Gleichzeitig wird die Gesellschaft bunter, Haushaltsformen än-
dern sich. Als demografische Konsequenz und Folge des Strukturwandels zeigt sich ein 
Verlust der Versorgungsfunktionen (fehlende Nahversorger und Dienstleister, Leerstand). 
Hiervon ist auch der ländlich geprägte Stadtteil Büdingen betroffen.

Obwohl z.T. bereits investiert wurde, entspricht die private Bausubstanz oft nicht zeitgemä-
ßen Anforderungen. Insbesondere im Bereich des Ortskernes besteht Modernisierungs- und 
Instandsetzungsbedarf der Gebäude - sowohl was die „Hülle“ der Gebäude anbelangt (Fas-
sade, Dach, ...), als auch im Innern der Gebäude (Barrierefreiheit, energetischer Standard). 
Dabei ist gerade der Ortskern und die Ortsdurchfahrt die „Visitenkarte“. Sie prägen den 
ersten und wichtigsten Eindruck von Gästen und bestimmen die Wohnqualität. Sind diese 
Veränderungen erst einmal (deutlich) sichtbar, droht die „Abwärtsspirale“. Insbesondere 
der Ortskern wird auch für private und gewerbliche Investitionen zunehmend unattraktiv.

Gleichzeitig kommen die Gebäude der 1960er, 1970er und älter in die Jahre und nach und 
nach auf den Immobilienmarkt. Auf dem Einfamilienhaus-Immobilien markt kommt es zu 
Überangeboten, von denen dann vor allem ältere Wohngebäudegenerationen mit Mängeln 
und Defiziten in den Bereichen Bausubstanz, Energie, Barrierefreiheit ... betroffen sind. 
Auch gewerblich genutzte Objekte bedürfen der Vitalisierung.

Dies zeigt, dass die bisherigen Bemühungen nicht ausreichend waren, um städtebauliche 
Herausforderungen zu beseitigen bzw. für die Zukunft erst gar nicht entstehen zu lassen. 
Zur Beseitigung der städtebaulichen Missstände sind eine Reihe von Einzelmaßnahmen er-
forderlich, auch der öffentlichen Hand. Hier haben bisher jedoch insbesondere Instrumente 
gefehlt, um private Aktivitäten anzustoßen. 

Mit der förmlichen Ausweisung eines Sanierungsgebietes im Sinne des § 142 BauGB be-
absichtigt die Kreisstadt Merzig ihren Stadtteil Büdingen fit zu machen und städtebauliche 
Qualität in den Ort zu bringen. Zudem gibt es für Grundstückseigentümer und somit auch 
für Ansiedlungswillige und potenzielle Investoren neben der Beseitigung städtebaulicher 
Missstände in Sanierungsgebieten steuerliche Anreize, um in die (ortsbildgerechte) Sanie-
rung der Gebäude zu investieren. Gleichzeitig ist ein Sanierungsgebiet ein Verkaufsargu-
ment bei der Wiedernutzung eines Gebäudes.

Die Kreisstadt Merzig beabsichtigt zudem in den öffentlichen Raum zu investieren. Als An-
wendungsvoraussetzung bestimmt das BauGB, dass die Vorbereitung und Durchführung 
des Sanierungsgebietes im öffentlichen Interesse liegen muss (Einsatz öffentlicher Mittel).

Vor der förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebietes i.S.d. § 142 BauGB sind Vor-
bereitende Untersuchungen i.S.d. § 141 BauGB erforderlich, um insbesondere den 
Sanierungsverdacht zu prüfen und nachzuweisen, dass die Sanierung notwendig ist.

Mit der Erstellung der Vorbereitenden Untersuchungen und der Durchführung des Verfah-
rens ist die Kernplan GmbH, Gesellschaft für Städtebau und Kommunikation, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt.

VORWORT
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Ziel der Vorbereitenden Untersuchungen 
(VU) ist gem. § 141 Abs. 1 BauGB, Beurtei-
lungsgrundlagen zu gewinnen über

 � die Notwendigkeit der Sanierung und 
die sozialen, strukturellen und städte-
baulichen Verhältnisse und Zusammen-
hänge. Beispielhaft: Liegen städtebau-
liche Missstände vor? Ist eine Sanierung 
überhaupt erforderlich? 

 � die anzustrebenden Ziele. Beispielhaft: 
Können die allgemeinen städtebauli-
chen Missstände durch Sanierungsmaß-
nahmen überhaupt behoben werden? 
Was sind die Ziele der Sanierung? Wel-
che Maßnahmen sind erforderlich? 

 � die Durchführbarkeit der Sanierung im 
Allgemeinen. Beispielhaft: Ist die Ge-
samtmaßnahme finanzierbar? Besteht 
Mitwirkungsbereitschaft der Bürgerin-
nen und Bürger?

In die Vorbereitung und Durchführung der 
Maßnahme sind sowohl die Bürger als 
auch die öffentlichen Aufgabenträger ein-
zubinden (vgl. §§ 137, 139 BauGB).

Im Rahmen der Vorbereitung der Sanierung 
erfolgen entsprechende Beteiligungen. 

Die Ergebnisse der Beteiligungen fließen 
ebenfalls in das Abwägungsgebot des          
§ 136 Abs. 4 Satz 3 BauGB mit ein. Hier-
nach sind die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen.

Sanierungsrechtliche Vorgaben

 � Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behe-
bung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet werden soll (§ 136 
Abs. 2 BauGB)

 � Sanierungsgebiete bieten optimale Rahmenbedingungen, um in die Modernisierung und In-
standsetzung der Gebäude zu investieren und können einem öffentlichen Investitionsbereich 
mit hohen direkten und indirekten Anstoßwirkungen, auch für die Bauwirtschaft, dienen

 � Grundstückseigentümer in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet können unter Be-
rücksichtigung der Voraussetzungen auch erhöhte steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten 
(§§ 7 h, 10 f und 11 a Einkommenssteuergesetz) in Anspruch nehmen

 � Kombination/ Zusammenspiel private und öffentliche Maßnahmen

 � Das Sanierungsverfahren beginnt mit dem Beschluss des Stadtrates über den Beginn der 
Vorbereitenden Untersuchungen (§ 141 Abs. 3 Satz 1 BauGB)

 � Vorbereitende Untersuchungen (VU) als erforderlicher Nachweis und Prüfung, ob die Sanie-
rung überhaupt erforderlich ist

 � Die einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung muss im öffentlichen Interesse lie-
gen  (§ 136 Abs. 1 BauGB)

 � Nachweis über „städtebauliche Missstände“ im Gebiet gem. § 136 Abs. 2 und 3 BauGB zur 
Bestätigung des Sanierungsverdachtes

 � Vorschlag zur Abgrenzung des Sanierungsgebietes, das förmlich festzulegen ist (Sanierungs-
satzung § 142 BauGB), Wahl des Sanierungsverfahrens

 � Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung und Sanierungskonzept als städtebaulicher 
Rahmenplan

 � erst dann Ausweisung eines Sanierungsgebietes

Warum ein Sanierungsgebiet?, Ablaufi
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Abgrenzung Untersuchungsgebiet

Die Kreisstadt Merzig hat in ihrem Stadtteil 
Büdingen grundsätzlichen Sanierungs-be-
darf erkannt. 

Das Untersuchungsgebiet umfasst eine Flä-
che von insgesamt ca. 15,8 ha. Die genau-
en Grenzen des Untersuchungsgebietes 
können dem beigefügten Lageplan ent-
nommen werden.

 � Erweiterter Ortskern als gesellschaftlicher Mittelpunkt und Aushängeschild; hier konzentrie-
ren sich städtebauliche und funktionale Missstände sowie der ländliche Strukturwandel und 
der damit einhergehende Funktionsverlust

 � Bereiche mit bereits rein objektiv deutlich erkennbarem tatsächlichen Sanierungsbedarf

 � Abgrenzung zu den Baugebieten der 1970er und 1980er Jahre (oder neuer)

 � Ggf. Planungsrecht: Grenzen der Bebauungspläne

 � Zweckmäßige und objektiv zusammenhängende Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
(räumlicher, funktionaler Zusammenhang; Sanierungsgebiete sind so zu begrenzen, dass 
sich die städtebauliche Sanierung als Gesamtmaßnahme zweckmäßig durchführen lässt               
(§ 142 Abs. 1 Satz 2 BauGB)

Kriterien der Abgrenzung des Untersuchungsgebietesi

Untersuchungsgebiet, Quelle: Kreisstadt Merzig; Geobasisdaten, @ LVGL MZG 007/04; Bearbeitung: Kernplan
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Die Bestandsaufnahme und -analyse 
erfolgte

 � mithilfe von Ortsbegehungen mit foto-
grafischer Dokumentation und einem 
standardisierten Erhebungsbogen für 
gebäudebezogene Daten (Nutzung, 
Bausubstanz, etc.) sowie

 � durch Auswertungen von ortsspezi-
fischen Daten mit Rückgriff auf Daten-
quellen der Kreisstadt und des Statisti-
schen Landesamtes des Saarlandes.

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und 
-analyse werden grafisch in einem Gesamt-
plan dokumentiert.

Außerdem werden aus den zentralen Er-
kenntnissen der verschiedenen Themen-
felder die städtebaulichen Missstände des 
Gebietes gemäß § 136 Abs. 2 und 3 BauGB 
abgeleitet.

Bauplanungsrechtliche 
Grundlagen, Satzungen, 
informelle Konzepte

Flächennutzungsplan

Aus dem Flächennutzungsplan der Kreis-
stadt Merzig lässt sich die „Art der Bo-
dennutzung“ ableiten, d.h. welcher Teil-
bereich des Untersuchungsraumes durch 
welche Art der baulichen Nutzung geprägt 
ist. Der Flächennutzungsplan stellt das 
Untersuchungsgebiet im Wesentlichen, wie 
folgt, dar:

• Wohnbauflächen im südöstlichen 
Siedlungsbereich von Büdingen; im 
Übrigen gemischte Bauflächen und 
vereinzelte Flächen für den Gemeinbe-
darf (Kirche, Bürgerhaus) sowie einen 
Sportplatz

Der Flächennutzungsplan steht einer 
förmlichen Festlegung eines Sanie-
rungsgebietes in der Abgrenzung des 
Untersuchungsgebietes sowie den Ziel- 
und Zwecksetzungen des städtebaulichen 
Rahmenplans nicht entgegen.

Bebauungspläne/ Satzungen

Innerhalb des Untersuchungsgebietes 
liegen folgende rechtskräftige 
Bebauungspläne:

 � Bebauungsplan „Steinerbungert - Ver-
längerung Weidenstr.“ (1992) - Allge-
meines Wohngebiet

 � Bebauungsplan „Hungerberg“ (1970) - 
Allgemeines Wohngebiet

Die o.g. Bebauungspläne stehen mit ihren 
Festsetzungen einer förmlichen Festsetzung 
eines Sanierungsgebietes in der Abgren-

zung des Untersuchungsgebietes sowie 
den Ziel- und Zwecksetzungen des städte-
baulichen Rahmenplans nicht entgegen.

Dorferneuerungskonzept

Für Büdingen wurde in der Vergangenheit 
kein Dorferneuerungskonzept erstellt.

Bestandsaufnahme und -analyse, städtebauliche 
Missstände i.S.d. § 136 Abs. 2 und 3 BauGB

Bei der Beurteilung, ob städtebauliche Missstände vorliegen, werden gem. § 136 Abs. 3 BauGB 
insbesondere berücksichtigt:

die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbei-
tenden Menschen in Bezug auf die

 � Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen und Arbeitsstätten,

 � bauliche Beschaffenheit von Gebäude, Wohnungen und Arbeitsstätten,

 � Zugänglichkeit der Grundstücke,

 � Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstätten,

 � Nutzung von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, Maß und Zustand,

 � Einwirkungen, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrsanlagen aus-
gehen, insbesondere durch Lärm, Verunreinigungen und Erschütterungen,

 � vorhandene Erschließung, die energetische Beschaffenheit, (...);

die Funktionsfähigkeit des Gebietes insbesondere in Bezug auf

 � den fließenden und ruhenden Verkehr,

 � die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeit des Gebietes unter Berücksichtigung 
seiner Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich,

 � die infrastrukturelle Erschließung des Gebietes, seine Ausstattung mit Grünflächen, Spiel- 
und Sportplätzen und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere unter Berücksichtigung 
der sozialen und kulturellen Aufgaben dieses Gebietes im Verflechtungsbereich.

„Prüfprogramm“ der VU im Untersuchungsgebieti

Stadtteil Büdingen - Auszug Flächennutzungsplan der Kreisstadt Merzig; Quelle: Kreisstadt Merzig
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Bevölkerungsstruktur

Bevölkerungsentwicklung  
und -prognose

 � Im Untersuchungsgebiet leben ca. 290 Einwohner; dies entspricht der Einwohnerzahl im ge-
samten Stadtteil Büdingen. (Quelle: anonymisierte Einwohnermeldedaten Kreisstadt Merzig, 
Stand: 2020)

 � Der beobachtbare Prozess des allgemeinen Bevölkerungsrückgangs ist in Büdingen insgesamt 
zu erkennen. Die Entwicklung der Einwohnerzahl unterliegt jedoch Schwankungen. Hier sind 
insbesondere die Jahre 2014, 2018 und 2020 hervorzuheben. Seit dem Jahr 2010 bis heute 
(Stand: Dezember 2020) ist jedoch insgesamt eine Abnahme der Einwohnerzahl um ca. 5,4 % 
auf 296 Einwohner zu verzeichnen.

 � Gemäß der STALA-Prognose (Variante 1) ist - ausgehend vom Jahre 2020, in welchem Büdin-
gen zuletzt einen Bevölkerungswachstum von 292 auf 296 Einwohner verzeichnet hat - ein 
Rückgang der Einwohnerzahl bis 2030 um 5,4 % bzw. ca. 16 Einwohner auf nur noch ca. 280 
Einwohner möglich.

 � Folge: Rückgang der Einwohner bis 2030 führt zu einer Zunahme leer stehender 
und verfallender Gebäude, auch im Untersuchungsgebiet
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Quelle: Daten Kreisstadt Merzig, Stand: 2020/ STALA Saarland; Bearbeitung: Kernplan

Altersstruktur  � Der Altersdurchschnitt der Einwohner liegt im Untersuchungsgebiet bei ca. 45 Jahren; 
dies entspricht dem Durchschnittsalter im Gesamtort Büdingen. (Quelle: anonymisierte 
Einwohnermeldedaten Kreisstadt Merzig; Stand: 2020)

 � Der Anteil der Senioren lag im Jahr 2020 im Untersuchungsgebiet sowie im Gesamtort Büdin-
gen bei 18,3 % und somit unter dem Durchschnitt der Kreisstadt Merzig (22,3 %; Quelle: STA-
LA Saarland, Stand: 31.12.2018, aktuellere Zahlen nicht verfügbar). Gleichzeitig liegt der Anteil 
der unter 20-Jährigen im Untersuchungsgebiet sowie im Gesamtort Büdingen bei 19,7 % und 
somit über dem Durchschnitt der Kreisstadt Merzig (17,7 %; Quelle: STALA Saarland, Stand: 
31.12.2018, aktuellere Zahlen nicht verfügbar).

 � Dennoch fortschreitende demografische Entwicklung, auch im Untersuchungs-
raum, die zur Überalterung der Bewohner mit Pflege- und Unterstützungsbedarf 
und geänderten Wohnansprüchen führt.
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Substanz-/ Zustandsschwäche, Ortsbild und Bausubstanz, Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Gem. § 136 Abs. 3 Nr. 1 BauGB sind bei 
der Beurteilung, ob in einem Gebiet 
städtebauliche Missstände vorliegen, 
insbesondere zu berücksichtigen: die 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder 
die Sicherheit der in dem Gebiet woh-
nenden und arbeitenden Menschen

Substanz-/ Zustandsmängel liegen nach § 136 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BauGB vor, wenn das Gebiet 
nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm woh-
nenden oder arbeitenden Menschen auch unter Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes 
und der Klimaanpassung nicht entspricht.

Gebäude mit Modernisierungs- und 
Instandsetzungsbedarf, energetische 
Beschaffenheit, Barrierefreiheit, be-
baute und unbebaute Flächen

 � Die Gebäude des Untersuchungsgebietes wurden insbesondere einer Begutachtung auf Män-
gel i.S.d. äußeren Beschaffenheit unterzogen.

 � Im Hinblick auf den Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf wurde die bauliche Beschaf-
fenheit insbesondere auf die folgenden Kriterien geprüft und bewertet:

- Belichtung, Besonnung und Belüftung
- bauliche Beschaffenheit von Fassaden, Giebel, Dach, Fenster, Türen im Hinblick auf Abnut-

zung, Alterung, Witterungseinflüsse, Bauschäden, gestalterische Mängel
- allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse einschließlich 

Barrierefreiheit
 � Missstände der „Modernisierung“ liegen insbesondere vor, wenn die bauliche Anlage nicht den 

allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse entspricht.

 � Mängel der „Instandsetzung“ liegen insbesondere vor, wenn durch Abnutzung, Alterung, Wit-
terungseinflüsse oder Einwirkungen Dritter

- die bestimmungsgemäße Nutzung der baulichen Anlage nicht nur unerheblich beeinträchtigt 
wird,

- die bauliche Anlage nach ihrer äußeren Beschaffenheit das Straßen- oder Ortsbild nicht nur 
unerheblich beeinträchtigt oder

- die bauliche Anlage erneuerungsbedürftig ist und wegen ihrer städtebaulichen, insbesondere 
geschichtlichen oder künstlerischen Bedeutung erhalten bleiben soll.

 � Hinsichtlich des Vorhandenseins von Missständen und Mängeln erfolgte eine Klassifizierung der 
Gebäude in hohen, mittleren und geringen Modernisierungs-/ Instandsetzungsbedarf.

 � Den wenigen Neubauten innerhalb des Untersuchungsgebietes (u.a. Zur Hilt 2, Tiergarten 7, 
Zum Saargau 45) stehen sanierungsbedürftige Bauten gegenüber, die das Ortsbild teils erheb-
lich beeinflussen.

Modernisierungs- und instandsetzungsbedürftiges Gebäude mit hohem Bedarf



Vorbereitende Untersuchungen mit Rahmenplan, Sanierungsgebiet 10 www.kernplan.de

Substanz-/ Zustandsschwäche, Ortsbild und Bausubstanz, Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Modernisierungs- und instandsetzungsbedürftiges Gebäude mit mittlerem Bedarf

Modernisierungs- und instandsetzungsbedürftiges Gebäude mit geringem Bedarf

 � Der mittlere Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf von Gebäuden erstreckt sich über 
den Großteil des Untersuchungsgebietes.

 � Es bestehen zum Teil erhebliche und tief greifende Missstände und Mängel in der äußeren 
baulichen Beschaffenheit von Gebäuden, Wohnungen und Arbeitsstätten (§ 136 
Abs. 3 Nr. 1b BauGB) insbesondere bei Fassaden, Giebel, Dach, Fenster, Türen im Hinblick 
auf Abnutzung, Alterung, Witterungseinflüsse, Bauschäden, die die bestimmungsgemäße 
Nutzung der baulichen Anlagen nicht nur unerheblich beeinträchtigen. Ebenfalls bestehen 
sanierungsbedürftige Bauten, die nach ihrer äußeren Beschaffenheit das Straßen- oder Ortsbild 
nicht nur unerheblich beeinträchtigen, bei einer erheblichen Anzahl an baulichen Anlagen be-
steht zudem gestalterischer Optimierungsbedarf.

 � Eine detailliertere Aussage zum Vorhandensein von Missständen, die im Rahmen der Moderni-
sierung i.S.d. § 177 BauGB beseitigt werden können, kann aufgrund der äußeren Beurteilung 
zwar nur bedingt getroffen werden. Hierzu zählt auch der energetische Modernisierungsbedarf 
im Inneren der Gebäude. Hier verweist lediglich der äußere Gesamtzustand der Gebäude auf 
die Annahme des Vorhandenseins von entsprechenden Missständen in den Gebäuden und des 
darauf resultierenden Handlungsbedarfs hin.

 � Nach Betrachtung des äußeren Gesamtzustandes der Gebäude lässt die energetische Be-
schaffenheit der vorhandenen Bebauung unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung (§ 136 Abs. 3 Nr. 1h 
BauGB) Missstände annehmen. Demnach lässt die überwiegende Zahl der Haupt- und Neben-
gebäude innerhalb des Untersuchungsgebietes bereits aufgrund ihres Alters energetische Män-
gel und Missstände erkennen. Auch ein Teil der „neueren Gebäude“ ist energetisch nicht auf 
dem neuesten Stand.
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Substanz-/ Zustandsschwäche, Ortsbild und Bausubstanz, Wohn- und Arbeitsverhältnisse

 � Aufgrund des Alters der Bausubstanz ist zudem davon auszugehen, dass die Gebäude allen-
falls zum Teil barrierefrei sind. Ziel muss es sein, die bestehenden Wohnungsbestände auf die 
gewandelten Bedürfnisse barrierefrei bzw. barrierereduziert vorzubereiten und anzupassen, um 
weiteren Leerstand und Wertminderungen vorzubeugen.

 � Die Sanierung der Nebengebäude ist im Einzelfall mit der Sanierung des Hauptgebäudes zu 
beurteilen und mit der zuständigen Behörde abzustimmen.

 � Im Untersuchungsgebiet liegen überwiegend bebaute Flächen, die der Wohnnutzung entspre-
chen. Unbebaute Grundstücke sollen entsprechend den bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
einer dementsprechenden Bebauung zugeführt werden. Missstände hinsichtlich der Nutzung 
von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, Maß und Zustand (§ 136 Abs. 3 
Nr. 1e BauGB) liegen stellenweise auf den unbebauten Grundstücksflächen vor. Hierbei han-
delt es sich u.a. um vernachlässigte bzw. in die Jahre gekommene Gebäudevorflächen, die das 
Ortsbild z.T. beeinträchtigen.

Ortsbildbeeinträchtigende Gestaltung von Gebäudevorflächen/ Nutzung unbebauter Grundstücksflächen

 � Im Untersuchungsgebiet sind aufgrund der dörflichen und überwiegend offenen Bebauung nur 
punktuelle Schwächen in der Belichtung, Besonnung, Belüftung der Wohnungen und 
Arbeitsstätten (§ 136 Abs. 3 Nr. 1a BauGB) feststellbar. Missstände liegen hier nicht vor.

 � Eine große Anzahl von Gebäuden im Untersuchungsgebiet weist insbesondere 
nach Zustand und Beschaffenheit Missstände und Mängel auf, deren Beseitigung 
oder Behebung durch Modernisierung oder Instandsetzung möglich sind. Es liegen 
Substanzschwächen im Sinne des § 136 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BauGB vor, da das Ge-
biet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffen-
heit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
oder an die Anforderungen der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen 
nicht entspricht.
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Substanz-/ Zustandsschwäche, Ortsbild und Bausubstanz, Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Denkmäler und  
ortsbildprägende Gebäude

 � Das Untersuchungsgebiet weist sieben Denkmäler und ein ortsbildprägende Gebäude auf. Die 
genaue Lage der Gebäude kann dem Analyseplan entnommen werden. Diese wurden wie folgt 
erfasst:

- Denkmäler aus der Denkmalliste des Saarlandes, Denkmäler sind zugleich ortsbildprägende 
Gebäude

- Gebäude, die heute ortsbildprägend sind und von denen ein positiver Raumeindruck ausgeht
- alle Gebäude, die aufgrund ihrer künstlerischen, wissenschaftlichen, volkskundlichen, histori-

schen oder städtebaulichen Bedeutung positiv prägend für das Ortsbild sind.
 � Im Untersuchungsgebiet befinden sich sieben Denkmäler: 

- Wegekreuz, 1744 (Katzenberg 3)
- kath. Pfarrkirche Mariä Heimsuchung, 1825-1826 Odenheimer, 1920 Turmerhöhung von Pe-

ter Marx (Steinmetzstraße)
- Haus Dollwett, Wohnhaus, 1903 (Steinmetzstraße 3)
- Bauernhaus, 1801 (Zum Saargau 3)
- kath. Pfarrhaus, 2. Viertel 19. Jh. (Zum Saargau 6)
- Gutshof, Bauernhaus mit Wirtschaftstrakten und Gewölbekeller, Altar mit Gräbern, 1876 

(Zum Saargau 8)
- Bauernhaus, 1790 (Zum Saargau 17)

 � Im Untersuchungsgebiet gibt es - neben den denkmalgeschützten Gebäuden - ein ortsbildprä-
gendes Gebäude. Dieses ist im Bereich der Straße „Zum Saargau“ zu finden.

 � Auf denkmalgeschützte und positiv ortsbild prägende Gebäude ist insbesondere bei Modernisie-
rungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen ein besonderes Augenmerk zu legen.

Denkmalgeschützte kath. Pfarrkirche Mariä Heimsuchung im Bereich der Steinmetzstraße

Gebäude mit erheblichen 
Funktionsmängeln oder mit  
wirtschaftlich nicht vertretbaren  
Modernisierungs- oder  
Instandsetzungsaufwand

 � Gebäude mit erheblichen Funktionsmängeln oder mit wirtschaftlich nicht vertretbarem Moder-
nisierungs- oder Instandsetzungsaufwand sind in ihrer ursprünglichen Funktion nicht mehr voll 
nutzbar oder die Modernisierung/ Instandsetzung der Gebäude wäre nach derzeitiger Prognose 
technisch nicht machbar oder wirtschaftlich nicht vertretbar (baugutachterliche Prüfung im Ein-
zelfall erforderlich): 

 � Im Untersuchungsgebiet findet sich ein Gebäude, das erhebliche Funktionsmängel aufweist 
oder dessen Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen nach derzeitiger Prognose 
technisch nicht machbar oder wirtschaftlich nicht vertretbar wäre.

Zugänglichkeit der Grundstücke  � Eine erschwerte Zugänglichkeit und Zufahrt (§ 136 Abs. 3 Nr. 1c BauGB) ist innerhalb 
des Untersuchungsgebietes nicht erkennbar. Grundstücke in der zweiten Reihe ohne direkte 
Anbindung an den öffentlichen Straßenraum sind nicht vorhanden. Missstände liegen in diesem 
Bereich somit nicht vor.
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Substanz-/ Zustandsschwäche, Ortsbild und Bausubstanz, Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Leerstände und 
mindergenutzte Gebäude

 � Die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstätten        
(§ 136 Abs. 3 Nr. 1d BauGB) sind im Untersuchungsgebiet in Teilbereichen sichtbar.

 � Innerhalb des Untersuchungsgebietes finden sich zehn leer stehende Wohngebäude: fünf in der 
Straße „Zum Saargau“, jeweils zwei in der Bauerngasse und der Straße „Dachstuhl“ und einer 
im Bereich der Straße „Tiergarten“.

 � Aufgrund der demografischen Bevölkerungsstruktur sowie weiterer Konfliktsituationen drohen 
weitere Gebäudeleerstände.

 � Leerstände, deren Beseitigung oder Behebung durch Modernisierung oder Instandsetzung er-
forderlich ist, bedrohen aktuell noch die Vitalität und Zukunftsfähigkeit, sodass hier aus Vor-
sorgegründen insgesamt dringender Handlungsbedarf besteht.

Leerstehendes Wohngebäude im Bereich der Straße „Zum Saargau“

Einwirkungen auf die Wohngrundstü-
cke

 � Es liegen keine Einwirkungen vor, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtungen 
oder Verkehrsanlagen ausgehen, insbesondere durch Lärm, Verunreinigungen und 
Erschütterungen (§ 136 Abs. 3 Nr. 1f BauGB). 

Erschließung der Grundstücke  � Die bebauten und unbebauten Grundstücke im Untersuchungsgebiet sind sowohl verkehrlich, 
als auch im Hinblick auf die Versorgung mit Wasser-/ Kanal, Strom etc. erschlossen.

 � Die vorhandene Erschließung (§ 136 Abs. 3 Nr. 1g BauGB) ist ausreichend, Missstände 
liegen nicht vor.
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Substanz-/ Zustandsschwäche, Ortsbild und Bausubstanz, Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Gestalterische Missstände  � Damit die Gesamtattraktivität des Stadtteils gesteigert wird, gilt es das Orts- und Straßenbild 
durch planerische und gestalterische Maßnahmen zu verbessern. Das Ortsbild ist die Visiten-
karte.

 � Gestalterische Missstände bestehen insbesondere in Hinblick auf

- Farbgestaltung der Fassaden, Fenster, Türen, Dächer
- Materialität der Fassaden und Dächer
- Gliederung der Fassaden sowie Größe und Anordnung von Dachgauben

 � Um gestalterische Qualität zu erreichen, ist es notwendig, Baumaßnahmen (z. B. Modernisie-
rung / Instandsetzung) steuernd beeinflussen zu können. 

Missstand Beispiel: Materialität der Fassade

Missstand Beispiel: Farbgebung der Fassade
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Funktionsschwächen

Gem. § 136 Abs. 3 Nr. 2 BauGB sind bei 
der Beurteilung, ob in einem  
städtischen oder ländlichen Gebiet 
städtebauliche Missstände vorliegen, 
insbesondere zu berücksichtigen: die 
Funktionsfähigkeit des Gebietes

Funktionsschwächen liegen nach § 136 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BauGB vor, wenn das Gebiet in der Er-
füllung der Aufgaben, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen, erheblich beeinträchtigt ist. 
In § 136 Abs. 3 Nr. 2 BauGB werden Aufgaben (Funktionen), deren Erfüllung beeinträchtigt sein 
kann, beispielhaft aufgezählt.

Ob ein Gebiet in der Lage ist, die ihm obliegenden Aufgaben zu erfüllen, ergibt sich aus einem 
Vergleich des bestehenden Zustands mit der für das Gebiet maßgebenden Aufgabenzuweisung. 
Entscheidend ist, ob eine erhebliche Abweichung des gegenwärtigen Zustands vom „Sollzustand“ 
vorliegt.

Verkehr  � Westlich des Ortskerns von Büdingen verläuft die Landesstraße L 170. Die durchschnittliche täg-
liche Verkehrsstärke (DTV) auf der L 170 liegt westlich von Büdingen, laut Verkehrsmengenkarte 
des Saarlandes (2015), bei 1.000 KFZ pro Tag (davon 60 LKW). Folglich ist nur von einer gerin-
gen Verkehrsbelastung auszugehen. 

 � Der Straßenraum (Fahrbahn und Gehwege) ist innerhalb des Untersuchungsgebietes rein auto-
verkehrsgerecht gestaltet und weist keinerlei gliedernde Gestalt- und Grünelemente oder Fahr-
bahnverschwenkungen bzw. -verengungen auf. Insbesondere im Bereich der Ortsdurchfahrt 
„Zur Hilt“ (L 170) mangelt es an einer fußgänger- und radfahrerfreundlichen Gestaltung des 
Straßenraumes. Hier fehlt es sowohl an Querungsmöglichkeiten (Zur Hilt (L 170)/ Zum Saargau/ 
Bauerngasse/ Tiergarten) als auch an einer attraktiven und vor allem sicheren Wegeverbindung 
vom Ortskern bis hin zur Bushaltestelle, welche sich direkt an der L 170 befindet. Zudem fehlt 
es im Bereich der Haltestellen an Sitz- und Unterstellmöglichkeiten.

Missstand: unzureichende Gestaltung der Ortsdurchfahrt „Zur Hilt“ (L 170) 

 � Vereinzelt weisen die Straßen im Untersuchungsgebiet sanierungsbedürftige Fahrbahndecken 
auf - insbesondere im Bereich der Straße „Katzenberg“; notdürftig reparierte Bereiche sind nur 
punktuell erkennbar. 

Missstand: sanierungsbedürftige Fahrbahndecken im Bereich der Straße „Katzenberg“
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Funktionsschwächen

 � Die ÖPNV-Erreichbarkeit ist durch die Buslinien 248 (Richtung Merzig Neues Rathaus, Welli-
gen/ Schwemlingen), 260 (Richtung Merzig Bf/ Perl/ Nennig/ Sinz) und 261 (Richtung Orscholz/
Merzig Bf/ Hilbringen) gesichert, an Samstagen ist die ÖPNV-Erreichbarkeit in Bezug auf die 
Taktung (Buslinie 260) stark eingeschränkt. An Wochenenden gibt es jedoch die Möglichkeit 
das „Anruf Linien Taxi“ mit der Bezeichnung „ALiTa“ zu nutzen (verkehrt nur nach Voranmel-
dung, 30 bzw. 60 Minuten vor Fahrtbeginn). 

 � Der Bedarf an öffentlichen Parkplätzen ist grundsätzlich erfüllt. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass es im Falle von größeren Veranstaltungen im Bürgerhaus (Straße „Zum Saargau“) sowie in 
der kath. Pfarrkirche (Steinmetzstraße) zu Parkproblemen kommen kann.

 � Innerhalb des Untersuchungsgebietes bestehen somit stellenweise Missstände im Bereich des 
fließenden Verkehrs (§ 136 Abs. 3 Nr. 2a BauGB) und ruhenden Verkehrs.

Versorgungsinfrastruktur, Wohn- und 
Betreuungsangebot für Ältere

 � Büdingen verfügt über keine Versorgungsinfrastruktur - Nahversorgungsangebote wie bei-
spielsweise eine Bäckerei oder Metzgerei sind in dem Ort nicht zu finden.

 � Auch hinsichtlich der medizinischen Versorgung gibt es in Büdingen keine Angebote.

 � Dienstleistungsangebote, wie beispielsweise ein Friseursalon, eine Bankfiliale oder eine Post-
stelle, gibt es in dem Ort ebenfalls nicht.

 � In Büdingen finden sich mit dem Autohaus Blum (Straße „Zum Saargau“) und der EHM GmbH 
(Straße „Tiergarten“) nur wenige Gewerbebetriebe.

Abgelegener Gewerbebetrieb im Bereich der Straße „Zum Saargau“ mit Aufwertungsbedarf

 � Für Versorgungszwecke sind die Bewohner des Ortes auf Mobilität angewiesen.

 � Ebenfalls nicht vorzufinden sind Wohn- und Betreuungsangebote für Ältere, wie beispielsweise 
eine Tagespflege oder betreutes Wohnen.

 � Insgesamt weist die wirtschaftliche Situation und die Entwicklungsfähigkeit des Ge-
bietes unter Berücksichtigung seiner Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich 
(§ 136 Abs. 3 Nr. 2b BauGB) somit Missstände innerhalb des Untersuchungsgebietes auf.

 � Hier gilt es Entwicklungspotenziale im allgemeinen öffentlichen Interesse freizusetzen, um ins-
besondere die Versorgungsfunktion sicherzustellen zu können.
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Funktionsschwächen

Öffentliche Räume/ Plätze, 
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, 
Öffentliche und soziale Infrastruktur

 � Das Angebot an innerörtlichen Grünstrukturen und Aufenthaltsbereichen mit hoher 
Aufenthaltsqualität ist im Untersuchungsgebiet stark eingeschränkt. 

 � Lediglich am kath. Pfarrhaus im Kreuzungsbereich „Zum Saargau/ Steinmetzstraße/ Dach-
stuhl“ findet sich eine zentral gelegene, jedoch sehr kleine Platzfläche. Zur Steigerung der 
Aufenthaltsqualität bedarf es weiterer Gestaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen (z.B. Sitz-
bänke, Brunnenanlage, Begrünung).

Platzfläche am kath. Pfarrhaus mit Gestaltungs- und Aufwertungsbedarf im Kreuzungsbereich Zum Saargau/ 
Steinmetzstraße/ Dachstuhl

 � Nordöstlich des Bürgerhauses gibt es einen Kinderspielplatz und Bolzplatz. Beide Flächen wei-
sen ein Gestaltungs- und Aufwertungspotenzial auf. Darüber hinaus mangelt es an einer attrak-
tiven Verbindung zum nahe gelegenen Bürgerhaus.

Kinderspielplatz im hinteren Bereich des Bürgerhauses mit Gestaltungs- und Aufwertungspotenzial

 � Eine vollständige Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist innerhalb des Untersuchungsgebietes 
nur bedingt gegeben (u.a. zu schmale Gehwege). 

 � Im Untersuchungsgebiet gibt es insgesamt drei Einrichtungen der öffentlichen und sozialen 
Infrastruktur. Hierbei handelt es sich um die kath. Pfarrkirche Mariä Heimsuchung (Steinmetz-
straße), das Feuerwehrgerätehaus und das Bürgerhaus (Straße „Zum Saargau“). Alle drei Ein-
richtungen sind in einem sanierungs- und aufwertungsbedürftigen Zustand. 
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Funktionsschwächen

Feuerwehrgerätehaus mit Sanierungs- und Aufwertungsbedarf im Bereich der Straße „Zum Saargau“

Bürgerhaus inkl. Gebäudevorflächen mit Sanierungs- und Aufwertungsbedarf im Bereich der Straße „Zum 
Saargau“

 � Weitere Infrastruktureinrichtungen - insbesondere Betreuungs- und Bildungseinrichtungen 
- sind in Büdingen nicht vorhanden. Dabei stellt vor allem das Fehlen einer Betreuungsein-
richtung für Kinder (Kindergarten/ Kindertagesstätte) hinsichtlich der Wohnstandortwahl für 
Familien eine Herausforderung dar.

 � Die fortschreitende demografische Entwicklung, auch im Untersuchungsgebiet, führt zur Über-
alterung der Bewohner und zum Rückgang der Bevölkerung. Aufgrund des Alters der Bausubs-
tanz ist davon auszugehen, dass die Gebäude allenfalls zum Teil barrierefrei sind. Gefordert ist 
ein adäquates Wohn- und Betreuungsangebot. Insbesondere den gestiegenen Belangen an 
die Barrierefreiheit muss Rechnung getragen werden. Doch nicht nur der barrierefreie Um-
bau der Bestandsgebäude ist von Bedeutung, sondern auch Barrierefreiheit im öffentlichen 
Raum. Wichtig sind auch gut erreichbare Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen sowie soziale 
Infrastruktureinrichtungen.

 � Die Erschließung des Gebietes, seine Ausstattung mit Grünflächen, Spiel- und 
Sportplätzen und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere unter Berücksich-
tigung der sozialen und kulturellen Aufgaben dieses Gebietes im Verflechtungs-
bereich (§ 136 Abs. 3 Nr. 2c BauGB) weist somit Missstände auf.
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Fazit zum Vorliegen städtebaulicher Missstände

Vorliegen städtebaulicher Missstände 
i. S. d. 136 Abs. 2 und 3 BauGB

Der Stadtteil Büdingen hat mit Strukturschwächen und Funktionsverlusten sowie mit Substanz-
schwächen gem. BauGB zu kämpfen. Dazu zählt neben dem für die Ortsgröße üblichen Fehlen von 
öffentlichen Infrastruktur- (Bildung, Betreuung, Medizin) und Versorgungseinrichtungen auch ein 
sich heute schon abzeichnender sowie für die Zukunft zu erwartender Rückgang der Bevölkerung. 
Hinzu kommen Missstände und Mängel in der baulichen und energetischen Beschaffenheit von 
Gebäuden und Wohnungen.

Räumlich kumuliert treten die Folgen von demografischem Wandel, Strukturwandel und 
Infrastrukturabbau insbesondere im Bereich des Ortskerns zutage. 

Bei den Gebäuden im Untersuchungsgebiet fallen zudem bereits nach äußerer Begutachtung Män-
gel an der Gebäudehülle, sei es Fassade, Dach, Fenster oder Türen, auf. Diese rein äußerlich offen-
kundig bestehenden Mängel der äußeren Beschaffenheit lassen darauf schließen, dass auch im 
Innern der Gebäude Handlungsbedarf besteht.

Im Untersuchungsgebiet treten städtebauliche Missstände somit in funktionaler, jedoch überwie-
gend in substanzieller Hinsicht in einer solchen Bedeutung und Häufung auf, dass sanierungsbe-
dingte Einzelmaßnahmen, die auf eine wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung des Gebietes 
abzielen, erforderlich sind. Hierbei bilden die Beseitigung und Behebung der inneren und äußeren 
substanziellen Missstände durch Modernisierung und Instandsetzung einer Vielzahl der Gebäude 
und sonstigen baulichen Anlagen den Schwerpunkt.
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Sanierungsziele haben nicht nur eine poli-
tische und inhaltliche Steuerungsfunktion, 
sondern haben im Zusammenhang mit 
einem konkretisierenden städtebaulichen 
Planungskonzept insbesondere rechtliche 
Auswirkungen. Sie dienen u.a. 

 � der Prüfung genehmigungspflichtiger 
Vorhaben und 

 � z.B. im Rahmen der Modernisierung/ 
Instandsetzung, der Prüfung, ob ein 
konkretes Vorhaben den Zielen und 
Zwecken der Sanierung entspricht oder 
zuwiderläuft.

Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme 
und der allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Sanierung wurde eine erste städtebauliche 
Rahmenplanung erarbeitet.

Diese Rahmenplanung dient als allgemeine 
Sanierungskonzeption. Für eine förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes sind 
rechtlich nur Ziele und Zwecke der Sanie-
rung und ein entsprechendes Sanierungs-
konzept erforderlich, die einen Rückschluss 
auf die städtebaulichen Missstände und die 
Erforderlichkeit von Sanierungsmaßnah-
men ermöglichen.

Als Instrumentarium der städtebauli-
chen Planung hat sich der städtebau-
liche Rahmenplan besonders bewährt. 
Das Erfordernis der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes ist im Einzelfall von der 
vorhandenen städtebaulichen Situation 
und von den Sanierungszielen abhängig. 
Dazu kommen im Einzelfall Durchführungs-
pläne mit Einzelheiten der städtebauli-
chen Gestaltung bis hin zu entsprechenden 
Projektplanungen.

Da der Rahmenplan keine Rechtsnorm ist, 
kann er leichter als ein Bebauungsplan ge-
ändert und an die sich weiterentwickelnden 
städtebaulichen Ziele der Kreisstadt ange-
passt werden. 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Sanierung,  
Bedeutung der Rahmenplanung

 � Stärkung als Wohnstandort

 � Modernisierung und Instandsetzung von baulichen Anlagen sowie ortsbildgerechte Gestal-
tung der öffentlichen und privaten Bausubstanz

 � Anpassung des Gebäudebestandes und des öffentlichen Raumes an die Bedürfnisse der 
älter werdenden Bevölkerung (Barrierefreiheit)

 � Schaffung adäquater Wohn- und Betreuungsangebote (Umnutzung von Gebäuden, Service-
leistung)

 � Energetische Sanierung

 � Beseitigung von Leerständen durch Behebung von Funktionsmängeln und Nutzungskon-
flikten

 � Rückbau nicht benötigter Bausubstanz mit Neuordnung/ Neubebauung (verbesserte Frei-
raumqualität)

 � Erhöhung der Wohnumfeldqualität: Wohnumfeldverbesserung, Aufwertungsmaßnahmen im 
privaten Raum.

 � Verbesserung der Attraktivität des öffentlichen Raumes, dorfökologische Maßnahmen, Stei-
gerung der Vitalität des Stadtteils

Ziele und Zwecke der Sanierungi

 � Sie ist der wichtigste Teil der Vorbereitung der Sanierung und umfasst in zeitlicher und räum-
licher Hinsicht die gesamte Sanierung.

 � Sie ist grundstücksbezogen angelegt und zeigt nach dem Stand der Planung, welche Maß-
nahmen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und zur Erreichung der Ziele und Zwe-
cke der Sanierung erforderlich sind. Sie ist Grundlage für die Durchführung von Ordnungs- 
und Baumaßnahmen, die gemäß § 146 Abs. 1 BauGB nach den Zielen und Zwecken der 
Sanierung erforderlich sind.

 � Mit Ausnahme des Rahmenplans ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Erforderlichkeit zu er-
kennen, weitere Städtebauliche Pläne in die Wege zu leiten.

 � Der Rahmenplan ist Grundlage für die Durchführung von Modernisierung / Instandset-
zungsmaßnahmen i.S.d. § 177 BauGB und der möglichen Beanspruchung von erhöhten 
steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten nach EStG und Bescheinigungsrichtlinien. Der 
Rahmenplan ersetzt jedoch nicht die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.

 � Der Rahmenplan ist nicht als starre Vorgabe zu verstehen. Mit Fortschritt der Sanierung sind 
die Ziele und Zwecke und der Sanierungsrahmenplan bei Bedarf fortzuschreiben.

 � Ergänzt werden kann der Rahmenplan durch:

- Modernisierungs-/ Instandsetzungsrichtlinie für Maßnahmen nach § 177 BauGB
- Gestaltungsleitfaden/ gestalterische Vorgaben

Städtebauliche Planung/ Rahmenplanungi
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Kosten- und Finanzierungsübersicht

Von der Kreisstadt ist eine Kosten- und Fi-
nanzierungsübersicht (§ 149 BauGB) zu 
erstellen, in der für den Durchführungs-
zeitraum die Finanzierbarkeit der Gesamt-
maßnahme darzustellen ist, sanierungs-
bezogene Aussagen enthalten und durch-
zuführende Einzelmaßnahmen dargestellt 
sind. Die Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht bezieht sich in sachlicher Hinsicht auf 
die städte bauliche Gesamtmaßnahme, in  
räumlicher Hinsicht auf die Gebietskulisse 
und in zeitlicher Hinsicht auf die Laufzeit 

der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme. 
Sie ist ein Planungs-, Steuerungs-, Kontroll- 
und Koordinationsinstrument, welches die 
Sanierungsplanung in die kommunale Fi-
nanzplanung integriert. Zudem belegt sie 
nach dem Stand der Planung die zügige 
Durchführung der Sanierung (§ 136 Abs. 1 
BauGB). 

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht 
ist fortzuschreiben und mit Planungen 

und Investitionen anderer Aufgabenträger 
abzustimmen.

Kostenübersicht gem. § 149 BauGB

Nr. Kostengruppe
Kosten  
gesamt

Maßnahme privat/ 
öffentlich

1. Vorbereitung der Sanierung 20.000 €

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.4

 � Vorbereitung nach § 140 BauGB (VU, Öffentlichkeitsarbeit)

 � Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen 

 � Gestaltungsrichtlinie

 � Erarbeitung nachhaltig tragfähiger Folgenutzungskonzepte für die Leerstände und 
mindergenutzte Gebäude

 � Städtebauliche Planung (Städtebaulicher Rahmenplan), Fortschreibung

 � Vergütung von Sanierungsträgern (sofern erforderlich) sowie Vergütung von sons-
tigen Beauftragten

öffentlich

öffentlich

öffentlich

öffentlich, privat

öffentlich

öffentlich

2. Ordnungsmaßnahmen nicht näher bezifferbar

2.1

2.2

2.3

 � Bodenordnung einschließlich Grunderwerb, nicht erforderlich

 � Freilegung von Grundstücken (z. B. Rückbau)

 � Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen, nicht erforderlich

öffentlich

öffentlich

öffentlich

3. Baumaßnahmen ca. 260.000 €

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

 � Aufwertung der Platzfläche am kath. Pfarrhaus

 � Aufwertung des Spiel- und Bolzplatzes im Bereich des Bürgerhauses

 � Aufwertungsmaßnahmen im Straßenraum (v.a. Ortsdurchfahrt „Zur Hilt“ (L 170))

 � Modernisierung/ Instandsetzung Gebäude Dritter inkl. Vorflächen (nachrichtlich)

 � Kostenerstattungsbeträge

 � Modernisierung/ Instandsetzung stadteigener Gebäude inkl. Vorflächen

 � Energetische Maßnahmen (§ 148 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 BauGB)

öffentlich

öffentlich

öffentlich

privat

öffentlich

öffentlich

öffentlich

4.
Vermögenswerte Vermögenswert/ Wertausgleich zu Lasten der Kreisstadt liegen/liegt nicht vor. Wertausgleich zugunsten der Kreis-
stadt ist eine fiktive Einnahmeposition.

Die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen ist zur Finanzierung der Sanierung nicht erforderlich. Zur Umsetzung der Maßnahmen im öffentlichen Raum, 
insbesondere in der Ortsmitte, ist die Akquise von Fördergeldern vorgesehen. Im übrigen handelt es sich um private Maßnahmen, hierfür entstehen der 
Kreisstadt keine Kosten.

Summe sämtlicher Ausgaben:                                                              ca. 280.000 € (vorläufig)

Nach Stand der Planung kann die Kreisstadt Merzig nach jetzigem Kenntnisstand nicht mit sanierungsbedingten Einnahmen oder mit 
Fördermitteln des Landes/Bundes rechnen, so dass die Kosten der Sanierung von ihr alleine zu tragen sind. Ausgenommen sind die Kos-
ten der Durchführung der privaten Modernisierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen, die die Eigentümer i. S. d. § 177 BauGB zu tragen ha-
ben. Die Ansätze beruhen auf objektiv grob geschätzten Kosten. Die Kosten- und Finanzierungsübersicht belegt nach dem Stand der Pla-
nung, dass die Sanierung aus Sicht der Kreisstadt Merzig finanzierbar und die zügige Durchführung der Sanierung gewährleistet sind.



Vorbereitende Untersuchungen mit Rahmenplan, Sanierungsgebiet 22 www.kernplan.de

Empfehlung zur Wahl des Sanierungsverfahrens

Das Baugesetzbuch unterscheidet zwei Ver-
fahren für die Durchführung der Sanierung: 

 � das umfangreiche (klassische) und

 � das vereinfachte Sanierungsverfahren.

Sie unterscheiden sich vor allem in der In-
tensität, mit der die Kommune auf die Ent-
wicklung der Bodenpreise, auf den Boden-
verkehr und auf tatsächliche Veränderun-
gen im Sanierungsgebiet Einfluss nehmen 
kann.

Die Rechtsvorschriften des BauGB sind so 
ausgelegt, dass zunächst das umfassende 
Sanierungsverfahren angenommen wer-
den muss. Dabei finden nicht nur die Vor-
schriften des allgemeinen Städtebaurechts 
Anwendung, sondern auch die Vorschriften 
des besonderen Sanierungsrechts (§§ 152-
156a BauGB, insbesondere Erhebung von 
Ausgleichsbeiträgen). 

Grundlagen zur Wahl des 
Sanierungsverfahrens

Die Entscheidung für die Verfahrensart er-
folgt insbesondere auf Grundlage

 � der anzustrebenden allgemeinen Ziele 
der Sanierung im Vergleich zu der vor-
handenen Situation;

 � der Durchführung der Sanierung im All-
gemeinen und unter Berücksichtigung 
der aufgrund der anzustrebenden Sa-
nierungsmaßnahmen zu erwartenden 
Entwicklung der Bodenpreise;

 � Möglichkeiten der Kreisstadt, Grundstü-
cke für Ziele und Zwecke der Sanierung 
zum sanierungsunbeeinflussten Grund-
stückswert zu erwerben oder die Ver-
meidung von Erschwernissen bei priva-
ten Investitionen durch unkontrollierte 
Bodenwerterhöhungen.

Bodenwerterhöhung, 
Anwendung der §§ 152 - 156a 
BauGB

Städtebauliche Kriterien für eine wesent-
liche Erhöhung der Bodenwerte sind zum 
Beispiel:

 � das Entstehen erstmalig zweckmäßig 
bebaubarer Grundstücke durch Boden-
ordnung, Beseitigung von Altlasten, 

Wiedernutzung einer vor Sanierung im 
Privateigentum stehenden Gewerbebra-
che für neue gewerbliche Nutzungen,

 � höherwertige und/ oder intensivere 
Grundstücksnutzungen durch Änderung 
der Art und/ oder des Maßes der bau-
lichen Nutzung.

Geringere Bodenwerterhöhungen sind da-
gegen in der Regel zu erwarten, wenn die 
Kreisstadt vor allem Bestandspflege betrei-
ben will, z. B. die Instandsetzung und Mo-
dernisierung von Gebäuden.

Aufgrund der festgestellten städtebau-
lichen Missstände, der allgemeinen Zie-
le und Zwecke der Sanierung in Verbin-
dung mit dem ersten städtebaulichen 
Planungskonzept und der in der Kosten- 
und Finanzierungsübersicht daraus resul-
tierend aufgeführten sanierungsbedingten 
Einzelmaßnahmen ist nicht mit wesentli-
chen Bodenwerterhöhungen zu rechnen. 
Wie aus der aufgeführten Aufstellung er-
sichtlich ist, kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Anwendung der besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 
152 - 156a BauGB, die insbesondere durch 
die Anwendung der sogenannten Preisprü-
fung durch die Kreisstadt bei bestimmten 
Grundstücksgeschäften Dritter (bei Veräu-
ßerung von Grundstücken sowie Bestellung 
oder Veräußerung von Erbbaurechten und 

der Erhebung von Ausgleichsbeträgen) ge-
kennzeichnet sind, nicht erforderlich ist.

Anwendung der §§ 144, 145 
BauGB

Die §§ 144, 145 BauGB über die Genehmi-
gung von Vorhaben, Teilungen und Rechts-
vorgänge müssen grundsätzlich bei beiden 
Verfahren angewandt werden (Genehmi-
gungsvorbehalte, Veränderungs-, Verfü-
gungssperre). Diese ermöglichen im umfas-
senden Sanierungsverfahren zum Beispiel 
die Stabilisierung der Grundstückspreise, 
-sicherungen und Preiskontrollen sowie in 
beiden Verfahren gestalterische Qualitäts-
sicherung. Letzten Endes hat die Kreisstadt 
ein umfassendes Kontrollinstrument.

Bei Maßnahmen, die die Durchführung der 
Sanierung unmöglich machen, erschwe-
ren oder den Zielen und Zwecken der Sa-
nierung widersprechen, muss die Kreis-
stadt eingreifen können. Sie kann deshalb 
entscheiden, ob die Vorschriften über die 
genehmigungspflichtigen Vorhaben und 
Rechtsvorgänge nach § 144 BauGB im 
späteren Sanierungsgebiet im Ganzen (d.h. 
sowohl § 144 Abs. 1 und 2 BauGB) An-
wendung finden oder zum Teil (d.h. entwe-
der § 144 Abs. 1 BauGB oder § 144 Abs. 
2 BauGB) oder vollständig ausgeschlossen 
werden sollen.

Die Anwendung des vereinfachten Sanierungsverfahrens wird empfohlen

 � Sanierungsgebiet mit gestreuten funktionalen städtebaulichen Missständen

 � Erhaltung und Fortentwicklung der Wohnnutzungen im Gebiet

 � Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden steht im Vordergrund; Mitwirkungsbe-
reitschaft ist zu erwarten; vor allem Anreizförderung

 � Punktuelle Ordnungsmaßnahmen, die zu keinen wesentlichen Bodenwertsteigerungen füh-
ren

 � Keine gemeindliche Bodenordnung (keine grundlegende Neuordnung mit umfangreichen 
Grunderwerb, kein umfangreicher Rückbau oder keine Grundstücksfreilegungen)

 � Die geplanten Maßnahmen der Kommune liegen vorwiegend im öffentlichen Bereich (u.a. 
Gestaltung von Platz-/ Freiflächen).

 � Insofern ist das vereinfachte Verfahren zu wählen, da die Gesamtumstände die 
Annahme rechtfertigen, dass die Sanierung bei Durchführung in diesem Verfah-
ren nicht erschwert wird.

 � Die Baumaßnahmen sind Aufgabe der Eigentümer. Die Kreisstadt Merzig initiiert und mo-
tiviert die Grundstückseigentümer insbesondere zur Durchführung von Modernisierungs-/ 
Instandsetzungsmaßnahmen.

Empfehlung zur Wahl des vereinfachten Sanierungsverfahrensi
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Die Genehmigungsvorbehalte des       
§ 144 BauGB sind nicht erforderlich.

Ein Sanierungsvermerk gem. § 143 
Abs. 2 Satz 4 BauGB wird vom Grund-
buchamt nur dann eingetragen, wenn 
die Genehmigungspflichten nach § 
144 Abs. 2 BauGB Anwendung finden, 
was vorliegend nicht für erforderlich 
gehalten wird. Die Kreisstadt Merzig be-
nötigt zur Durchführung der städtebauli-
chen Maßnahmen im Sanierungsgebiet kei-
ne Eingriffsmöglichkeiten z. B. bei Grund-
stücksgeschäften Dritter (bei Veräußerung 
von Grundstücken sowie Bestellung oder 
Veräußerung von Erbbaurechten). Aufgrund 
der allgemeinen Ziele und Zwecke der Sa-
nierung in Verbindung mit dem vorliegen-
den städtebaulichen Planungskonzept sind 
von der Kreisstadt keine Ordnungsmaßnah-
men oder Baumaßnahmen vorgesehen, die 
einen solchen Eingriff in das gemäß Art. 
14 GG geschützte Eigentum rechtfertigen 
würde.
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Empfehlung zur Abgrenzung des  
Sanierungsgebietes
Die räumliche Festlegung des Sanierungs-
gebietes erfolgt nach § 142 BauGB. 

Das Sanierungsgebiet ist so zu begren-
zen, dass sich die städtebauliche Sanie-
rung zweckmäßig durchführen lässt (§ 142     
Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Die Frage, ob städtebauliche Missstände 
auf den einzelnen Grundstücken wirklich 
vorliegen, spielt eine untergeordnete Rol-
le, wenn die Einbeziehung zur Durchfüh-
rung der Sanierung zweckmäßig ist. Sind 
die städtebaulichen Probleme, die sich aus 
der Sanierung ergeben, nur einheitlich zu 
lösen, rechtfertigen diese städtebaulichen 
Zusammenhänge die Einbeziehung. 

Der Sanierungsverdacht im Untersuchungsgebiet hat sich im Rahmen der Vorbereitenden 
Untersuchungen bestätigt.
Wie anhand des Analyseplans zu erkennen ist, bestehen die städtebaulichen Missstände nicht 
nur auf den einzelnen Grundstücken, sondern sind über das gesamte Untersuchungsgebiet 
verteilt. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, das Untersuchungsgebiet vollständig als 
Sanierungsgebiet auszuweisen. 

Empfehlung zur Abgrenzung des Sanierungsgebietesi

Empfohlene Abgrenzung des Sanierungsgebietes; Quelle: Kreisstadt Merzig; Geobasisdaten, @ LVGL MZG 007/04; Bearbeitung: Kernplan
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Voraussetzungen zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes

Rechtsgrundlage Beschreibung

Städtebauliche Missstände 
i.S.d. § 136 Abs. 2 und 3 
BauGB - Voraussetzung 
erfüllt

Im Untersuchungsgebiet treten städtebauliche Missstände in funktionaler, jedoch überwiegend in substanzieller Hin-
sicht in einer solchen Bedeutung und Häufung auf, dass sanierungsbedingte Einzelmaßnahmen, die auf eine wesent-
liche Verbesserung oder Umgestaltung des Gebietes abzielen, erforderlich sind. Hierbei bilden die Beseitigung und 
Behebung der inneren und äußeren substanziellen Missstände durch Modernisierung und Instandsetzung einer Viel-
zahl der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen den maßgeblichen Schwerpunkt.

Wesentliche Verbesserung 
oder Umgestaltung i.S.d. 
§ 136 Abs. 2 Satz 1 BauGB - 
Voraussetzung erfüllt

Die Einzelmaßnahmen zur Behebung von städtebaulichen Missständen sind die durch die städtebauliche Planung 
aufeinander abgestimmten einzelnen sanierungsbedingten Ordnungs- und Baumaßnahmen, die in einem mehrjähri-
gen Sanierungsverfahren von der Kreisstadt durchgeführt oder veranlasst werden.
Unter der Behebung muss aber nicht die völlige Beseitigung der Substanz- oder Funktionsschwächen verstanden 
werden. Ziel der Behebung der städtebaulichen Missstände ist die wesentliche, d.h. deutliche Verbesserung oder Um-
gestaltung des Sanierungsgebietes.
Aufgrund der festgestellten städtebaulichen Missstände im Untersuchungsgebiet wurden die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Sanierung entwickelt und das erste städtebauliche Rahmenkonzept sowie die damit verbundene Kos-
ten- und Finanzierungsübersicht i.S.d. § 149 BauGB aufgestellt. Hiernach zielen die Maßnahmen insbesondere auf 
eine wesentliche Verbesserung mit der Durchführung der Modernisierung/ Instandsetzung der baulichen Anlagen im 
Rahmen einer erhaltenen Sanierung ab.

Einheitliche Vorbereitung 
i.S.d. § 136 Abs. 1 Satz 1 
BauGB - Voraussetzung 
erfüllt

Die einheitliche Vorbereitung ist Wesensmerkmal einer städtebaulichen Sanierung. Durch sie werden mithilfe der 
städtebaulichen Planung die zum Teil verschiedenartigen Einzelmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes auf 
ein einheitliches Ziel ausgerichtet, aufeinander abgestimmt und miteinander verflochten. Der Begriff der einheitlichen 
Vorbereitung schließt nicht aus, dass sich die Zielvorstellungen im Verlauf einer Sanierungsmaßnahme ändern, vor 
allem aber konkretisieren können.
Für eine einheitliche Durchführung werden allgemeine Ziele und Zwecke der Sanierung entwickelt und eine in sich 
abgestimmte Rahmenplanung erarbeitet.
Die einheitliche Vorbereitung berücksichtigt vor allem auch die Beteiligung und Mitwirkung der Sanierungsbetroffe-
nen (§ 137 BauGB), der öffentlichen Aufgabenträger (§ 139 BauGB) einschließlich der Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange, schließlich aber auch die kommunalpolitische Umsetzung in der Kreisstadt. 
Die Voraussetzungen der einheitlichen Vorbereitung liegen vor.

Zügige Durchführung i.S.v. 
§ 136 Abs. 1 Satz 1 BauGB - 
Voraussetzung erfüllt

Das Erfordernis der zügigen Durchführung ergibt sich aus der Sachnatur der Sanierungsmaßnahmen, die der Behe-
bung städtebaulicher Missstände dienen und damit für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung von Bedeutung 
sind.
Sie verpflichtet die Kreisstadt, die vom Gesetz gegebenen Möglichkeiten, sobald und soweit erforderlich, anzuwen-
den. Sie übergibt der Kreisstadt die Verantwortung für die gesamte Sanierungsmaßnahme, auch wenn sie nicht alle 
Maßnahmen selbst durchzuführen hat.
Eine zügige Durchführung der Sanierung ist insbesondere nur durch die Beteiligung und Mitwirkung der Sanierungs-
betroffenen (§ 137 BauGB) und der öffentlichen Aufgabenträger (§ 139 BauGB) gewährleistet.
Insbesondere die Grundstückseigentümer, die die Modernisierung / Instandsetzungen der baulichen Anlagen durch-
führen, haben einen erheblichen Einfluss auf die zügige Durchführung der Sanierung.
Es besteht die Annahme, dass eine positive Einstellung zur Sanierung und eine hohe Mitwirkungsbereitschaft besteht. 
Die Kosten- und Finanzierungsübersicht dient als Nachweis der Finanzierbarkeit innerhalb eines absehbaren Zeit-
raums. Sie belegt nach dem Stand der Planung die zügige Durchführung der Sanierung. Sie hat dabei die wichtige Auf-
gabe, das Gebot der zügigen Durchführung (§ 136 Abs. 1 BauGB) und seine Umsetzung kontinuierlich zu überprüfen.
Schwerpunkt der Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im zukünftigen Sanierungsgebiet soll die 
Durchführung von Modernisierung / Instandsetzungen von baulichen Anlagen, deren Kosten die Eigentümer tragen, 
sein. Auf § 177 BauGB wird verwiesen. 

Fazit, Bericht über die Gründe, die die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes rechtfertigen
Die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchun-
gen fließen als Bestandteil in diesen Bericht mit 
ein. Auf der Grundlage der Ergebnisse, insbeson-
dere nach Billigung der vorläufigen Ergebnisse 
der vorbereitenden Untersuchungen durch den 
Stadtrat, der Beteiligung der Betroffenen (§ 137 
BauGB) und der öffentlichen Aufgabenträger    
(§ 139 BauGB) erfolgt die sanierungsrechtliche 
Abwägung.

Es wird nach förmlicher Festlegung des Sanie-
rungsgebietes empfohlen, im Laufe der Umset-
zung der Sanierungsmaßnahmen Erfolgskontrol-
len durchzuführen (z.B. durch Auswertung der 
Modernisierungs- und Instandsetzungvereinba-
rungen). Es ist ratsam, Stärken und Schwächen 
der Entwicklung zu ermitteln und die Maß-
nahmen des Sanierungsrahmenplanes nach Be-
teiligung der Betroffenen und der öffentlichen 

Aufgabenträger fortzuschreiben. 
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Voraussetzungen zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes

Rechtsgrundlage Beschreibung

Die Dauer der Sanierungsmaßnahme ist zeitlich durch die Anwendung des Sanierungsrechts auf den Zeitpunkt von 
der Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen (§ 141 Abs. 3 BauGB) bis 
zur Aufhebung der förmlichen Gebietsfestlegung (§ 162 BauGB) begrenzt.
Gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 und 4 BauGB ist bei dem Beschluss über die Sanierungssatzung zugleich durch Beschluss 
die Frist festzulegen, in der die Sanierung durchgeführt werden soll; die Frist soll 10 Jahre nicht überschreiten. Kann 
die Sanierung nicht innerhalb der Frist durchgeführt werden, kann die Frist durch Beschluss verlängert werden.
Damit wird ein Instrument zur Verfügung gestellt, um das Zügigkeitsgebot von § 136 Abs. 1 BauGB und § 149         
Abs. 4 Satz 2 BauGB praktisch umzusetzen; mit der Verlängerungsmöglichkeit wird zugleich die erforderliche Flexibili-
tät gewährleistet.
Für die Beurteilung der Durchführbarkeit im Allgemeinen zählt auch administrativ die Verwaltungskraft der Kreisstadt 
Merzig bzw. die Einschaltung eines Sanierungsbeauftragten.
Aufgrund der Finanzierbarkeit der Sanierung, der administrativen Möglichkeiten sowie mit einer auf Dauer angelegten 
aktiven Öffentlichkeitsarbeit und Beratung/ Betreuung u.a. der Grundstückseigentümer und potenziellen Investoren 
sowie der Fähigkeit der aktiven Steuerung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, kann nach derzeitigem Stand 
von einer zügigen Durchführung der Sanierung ausgegangen werden.

Öffentliches Interesse i.S.v. 
§ 136 Abs. 1 Satz 1 BauGB - 
Voraussetzung erfüllt

Als öffentliches Interesse kommen alle im Katalog des § 1 Abs. 5 BauGB genannten städtebaulichen Belange in Frage. 
Es reicht ein qualifiziertes, d.h. hier ein örtliches öffentliches Interesse aus. Die Durchführung der betreffenden Maß-
nahme muss für die Kreisstadt eine besondere Bedeutung haben.
Insbesondere die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile, 
die Beachtung der Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der erhaltenswerten Orts-
teile und Belange des Umwelt- und Klimaschutzes sowie die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse sollen Ziele und Zwecke der Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen in der 
Kreisstadt sein. 
Es hat sich als notwendig erwiesen, dass zum einen eine einheitliche Planungskonzeption für das Sanierungsgebiet 
aufzustellen ist, zum anderen auch, dass die Maßnahme in einem überschaubaren Zeitraum abzuwickeln ist.
Die Durchführung der betreffenden Gesamtmaßnahme des besonderen Städtebaurechts hat für die Kreisstadt eine 
besondere Bedeutung im Hinblick auf die Beseitigung oder Behebung der städtebaulichen Missstände. Hierbei bilden 
die Beseitigung und Behebung der inneren und äußeren substanziellen Missstände durch Modernisierung und In-
standsetzung den Schwerpunkt.
Es liegt hiermit für die Kreisstadt ein qualifiziertes, d.h. ein örtliches öffentliches Interesse, vor. Die einheitliche Vor-
bereitung und zügige Durchführung liegt im öffentlichen Interesse.

Sozialplan § 140 Nr. 6 
BauGB - Voraussetzung 
erfüllt

Der Sozialplan nach § 180 BauGB dient dazu, sozial nachteilige Folgen bei der Durchführung städtebaulicher Maß-
nahmen möglichst zu vermeiden oder zu mildern. 
Sind bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen für die im Plangebiet wohnenden und arbeitenden Menschen vor-
aussichtlich nachteilige Auswirkungen zu erwarten, ist ein Sozialplan zu erarbeiten (§ 180 BauGB).
Aufgrund des vorliegenden ersten städtebaulichen Planungskonzepts und der Kosten- und Finanzierungsübersicht 
i.S.d. § 149 BauGB, die die sanierungsbedingten Einzelmaßnahmen beinhalten, sind keine Nachteile für die im 
Plangebiet wohnenden Menschen erkennbar. Insofern entfällt die Verpflichtung der Kreisstadt zur Aufstellung eines 
Sozialplans.

Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange 
§ 136 Abs. 4 Satz 3 BauGB - 
Voraussetzung erfüllt

Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Die Abwägung muss sich jedoch nur auf die allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen 
beziehen, wozu auch die Finanzierbarkeit des Sanierungskonzepts gehört.
Die Entscheidung, ob saniert werden soll, und die förmliche Ausweisung eines Sanierungsgebiets stehen am Anfang 
einer Sanierungsmaßnahme; von daher können bei der nach § 136 Abs. 4 Satz 3 BauGB vorzunehmenden Abwägung 
in diesem Verfahrensstadium nur geringe Anforderungen an die Konkretisierung der Sanierungsziele und die Bewälti-
gung von durch das Sanierungsvorhaben ausgelösten Konflikten gestellt werden.
Grundlegende Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Abwägung ist die ausreichende Ermittlung und Klärung der 
von den vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen betroffenen Rechtspositionen, die bei der (weiteren) Umsetzung der 
Sanierung zu beachten sind. Danach ist absehbar, ob und inwieweit die Sanierungsziele überhaupt erreichbar sein 
werden. 
Eine Abwägung gemäß § 136 Abs. 4 Satz 3 BauGB setzt u. a. die Beteiligung der Betroffenen (§ 137 BauGB) und der 
öffentlichen Aufgabenträger (§ 139 BauGB) voraus.
Es sind keine Argumente bekannt, die gegen die Ausweisung eines Sanierungsgebietes und die Realisierung der 
Rahmenplanung sprechen.



Vorbereitende Untersuchungen mit Rahmenplan, Sanierungsgebiet 27 www.kernplan.de

 
Verfahrenshinweise

• Bei Detailplanungen aufgrund einer möglichen Betroffenheit folgende Träger öffentlicher Belange zu beteiligen: Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI 11 Saarbrücken; EVS Entsorgungsverband Saar; Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landesentwicklung; Landesdenkmalamt; 
Landespolizeipräsidium LPP 125-Kampfmittelbeseitigungsdienst; Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr Referat E/1. Die genaue 
Betroffenheit kann der Originalstellungnahme entnommen werden.

• Im geplanten Sanierungsgebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH. Bei der Bauausführung ist darauf zu 
achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle von 
Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweig-
kästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen 
angefahren werden können. Die Kabelschutzanweisung der Telekom Deutschland GmbH ist zu beachten. Telekommunikationslinien/ -anlagen der 
Deutschen Telekom haben i.d.R. eine Überdeckung von ca. 0,5 m (in Einzelfällen 0,3 m); eine abweichende Tiefenlage ist möglich. Vor Baubeginn 
sind Pläne und eine Einweisung von der Deutschen Telekom Technik GmbH einzuholen.

• Im geplanten Sanierungsgebiet befinden sich Hauptsammler der AWA 450 nebst Bauwerken des EVS Entsorgungsverbandes Saar. Der EVS Ent-
sorgungsverband Saar weist darauf hin, dass Abweichungen in den Bestandsplänen bzw. der Lage des Hauptsammlers möglich sind. Bei höheren 
Anforderungen an die Lagegenauigkeit empfiehlt der EVS Entsorgungsverband Saar die Durchführung von Sondierungen zur Erfassung der exakten 
Lage des Hauptsammlers. Bei der Durchführung von Maßnahmen im Bereich dieser Anlagen ist zu berücksichtigen, dass Sammler und Bauwerke 
„Besondere Anlagen“ im Sinne der §§ 74 und 75 TKG sind und der Daseinsvorsorge dienen. An den Anlagen des EVS Entsorgungsverbandes Saar 
muss in unterschiedlichen Abständen gearbeitet werden (Reparatur, Erneuerung, Modernisierung oder Anpassung an den aktuellen Stand der 
Technik). In räumlicher Nähe zu Anlagen des EVS vorgesehene Maßnahmen müssen daher so geplant und durchgeführt werden, dass zukünftige 
Arbeiten des EVS an seinen Anlagen ohne Mehrkosten für den EVS möglich sind.

• Durch die Planungsmaßnahmen kann es zur Gefährdung der Höhenfestpunkte (HFP) 6505-9-00068 (identisch mit Schwerefestpunkt (SFP) 6505-
8-091-00), 6505-9-00067 (am selben Gebäude wie HFP 68) und 6505-9-00066 kommen. Das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und 
Landentwicklung bittet daher rechtzeitig vor Aufnahme entsprechender Arbeiten um Rücksprache im Sachgebiet 2.1, Geodätische Grundlagen, 
AFIS, um gegebenenfalls Verlegungs- oder Sicherungsmaßnahmen vornehmen zu können.

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden 
(§ 16 Abs. 1 SDSchG), das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 2 SDSchG) und § 28 SDSchG (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen.

• Für das geplante Sanierungsgebiet liegen keine Luftbilder oder sonstige Unterlagen vor, die eine Kampfmittelbelastung für den Planbereich doku-
mentieren. Somit ist es nicht möglich, Aussagen zu möglichen Kampfmitteln im Bereich des geplanten Sanierungsgebietes zu machen; das Vorhan-
densein von Kampfmitteln kann nicht ausgeschlossen werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so ist über die zuständige Polizeidienststelle 
der Kampfmittelbeseitigungsdienst unverzüglich zu verständigen.

• Durch das geplante Sanierungsgebiet verläuft die Landesstraße L 170 „Zur Hilt“. Maßnahmen im Bereich des Straßenraums der Landesstraße sind 
frühzeitig mit dem Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) abzustimmen.

• Auf die Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange der §§ 19, 39 und 44 BNatSchG wird hingewiesen. Nach § 39 Abs. 5 S.1 Nr. 2 BNatSchG ist 
es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu setzen. Zur 
Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG wird empfohlen, zu entfernende Gehölzbestände 
sowie zu sanierende bzw. abzureißende Gebäude vor Maßnahmendurchführung durch fachkundige Personen auf einen eventuellen Fledermaus-
besatz oder das Vorkommen anderer Tierarten zu untersuchen.

• Das geplante Sanierungsgebiet wird im nordwestlichen Bereich vom Scheibelsbach (Gewässer dritter Ordnung), teilweise verrohrt, durchflossen. 
Der Scheibelsbach ist im Bereich des geplanten Sanierungsgebietes mit keinem signifikanten Hochwasserrisiko bewertet. Vorsorglich wird darauf 
hingewiesen, dass die Gesetzesvorgaben zu Maßnahem an Gewässern (Gewässerrandstreifen § 56 SWG, Anlagen § 78 SWG) sowie in Über-
schwemmungsgebieten (§ 76 ff. WHG) zu beachten sind.

• Das Kataster für Altlasten und altlastverdächtige Flächen weist innerhalb des geplanten Sanierungsgebietes derzeit keine Einträge auf. Sofern 
ein bestehender Betrieb, in dem mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wird, stillgelegt wird, erfolgt die Aufnahme in das Kataster für 
Altlasten und altlastverdächtige Flächen als Altlastverdachtsfläche i.S.v. § 2 Abs. 6 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG). Sind im Plangebiet Alt-
lasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 
Saarländisches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, die untere Bodenschutzbehörde im Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz 
unverzüglich zu informieren.

• Das geplante Sanierungsgebiet liegt innerhalb eines landesplanerisch festgelegten Vorranggebietes für Grundwasserschutz (VW). Die Ziele Z 56 
und Z 57 des Landesentwicklungsprogrammes, Teilabschnitt „Umwelt“, sind entsprechend zu beachten.
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Hinweise zur Anwendung des Rahmenplans:

• Ergeben sich Abweichungen von dem Rahmenplan ist eine Einzelfallprüfung durch-
zuführen und der Rahmenplan ggf. fortzuschreiben.

• Alle modernisierungs-/instandsetzungsmarkierten Gebäude sind grundsätzlich auch 
wegen ihrer städtebaulichen Bedeutung erhaltenswert (dies schließt einen evtl. not-
wendigen Abriss nicht aus).

• Sanierung eines Nebengebäudes nur i. V. m. dem Hauptgebäude.

• Die geltenden Hinweise aus dem Verfahren, die von den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange vorgebracht wurden, sind dem Bericht zu entnehmen.

 Vorschlag Sanierungsgebiet

Bausubstanz
 Erhalt der Denkmäler, denkmalgerechte Sanierung
 Erhalt des ortsbildprägenden Charakters, ortsbildgerechte  

 Sanierung
 Modernisierung und Instandsetzung dringend (z.B. Dach,  
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 schaffen
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Nutzung

 öffentliche Gebäude, soziale Infrastruktur sichern
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 Handwerk/ Gewerbe sichern
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 medizinische Versorgung sichern

 landwirtschaftlicher Betrieb sichern

Öffentlicher Raum, Verkehr

 ungenutzte Freiflächen gestalten, Plätze und Bereiche mit  
 hoher Aufenthaltsqualität erhalten

 Straßenraumgestaltung und -gliederung,   
 Verkehrsoptimierung

Sonstiges

 Gebäude wurde abgerissen/ existiert nicht mehr

 Neubau; Gebäude noch nicht im Kataster 

Katastergrundlage

 öffentliche Gebäude/ Wohngebäude

 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe/ Nebengebäude
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Satzung der Kreisstadt Merzig über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Ortskern/ Ortsdurchfahrt Büdingen“ im Stadtteil Büdingen

Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes Saarland (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 60 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I 
S. 2629), und § 142 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), hat 
der Stadtrat der Kreisstadt Merzig in seiner öffentlichen Sitzung am __.__.____ folgende Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern/ Ortsdurchfahrt Büdingen“ im Stadtteil Büdingen beschlossen:

§ 1
Festlegung des Sanierungsgebietes

Im nachfolgend unter § 2 dieser Satzung näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände gemäß § 136 
Abs. 2 BauGB vor. Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert oder 
umgestaltet werden. Das insgesamt ca. 15,8 ha umfassende Gebiet wird hiermit förmlich als Sanierungsgebiet 
festgelegt und erhält die Bezeichnung „Ortskern/ Ortsdurchfahrt Büdingen“.

§ 2
Abgrenzung

(1) Der räumliche Geltungsbereich des Sanierungsgebietes umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile 
innerhalb der im anliegenden Lageplan (Quelle: Kreisstadt Merzig; Geobasisdaten, @ LVGL MZG 007/04) durch 
eine Umgrenzungslinie abgegrenzten Fläche. Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung und wird zu jedermanns 
Einsicht bei der Kreisstadt Merzig, Rathaus, während den allgemeinen Dienststunden bereitgehalten.

(2) Das Sanierungsgebiet umfasst im Wesentlichen folgende Bereiche:

• Tiergarten

• Zur Hilt

• Bauerngasse

• Zum Saargau

• Steinmetzstraße

• Dachstuhl

• Zum Zollhaus

• Katzenberg

• Im Winkel

• Weidenstraße

• Zum Heidwald

Die rechtsverbindliche Abgrenzung ergibt sich allein aus § 2 Abs. 1 dieser Satzung.

(3) Werden innerhalb des bestehenden Sanierungsgebietes durch Grundstückszusammenlegungen Flurstücke 
aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilungen neue Flurstücke, sind auf 
diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden.

§ 3
Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die Anwendung der besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB ist ausgeschlossen.



§ 4 
Genehmigungspflichten

Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge finden keine 
Anwendung.

§ 5
Durchführungsfrist

Die Durchführung der Sanierung ist gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB befristet bis zum 31.12.2032.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich. 

Merzig, den __.__.____  (DS)           

___________________________
Der Bürgermeister

Hinweise 

1. Gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB wurde bei dem Beschluss über die Sanierungssatzung zugleich durch 
Beschluss die Frist festgelegt, in der die Sanierung durchgeführt werden soll; die Frist soll 10 Jahre nicht 
überschreiten. Kann die Sanierung nicht innerhalb der Frist durchgeführt werden, kann die Frist durch 
Beschluss verlängert werden (§ 142 Abs. 3 Satz 4 BauGB). Die beschlossene Durchführungsfrist für das 
Sanierungsgebiet „Ortskern/ Ortsdurchfahrt Büdingen“ i.S.d. § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB ergibt sich aus § 5 
der Satzung.

2. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und der in § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten Mängel 
des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Kommune unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden ist. 

3. Gemäß § 12 Abs. 6 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes Saarland (KSVG) wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des KSVG oder auf Grund 
dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 1. die Vorschriften über die Genehmigung oder die 
öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in § 12 Abs. 6 Satz 1 
KSVG genannten Frist der Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- oder Formmangel gegenüber der Kreisstadt unter 
Bezeichnung der Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist. Bei der öffentlichen 
Bekanntmachung der Satzung ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuweisen.

4. Die einschlägigen Vorschriften können von jedermann bei der Kreisstadt Merzig, Rathaus, Bauamt, Zimmer 
__ während den allgemeinen Dienststunden, eingesehen werden.
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